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Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Berlin entwickelt sich, ist eine aufregende und aufstrebende Stadt. Wir leben in dieser Stadt 
nicht allein. Unser Lebensraum ist auch Lebensraum von mehr als 20.000 Tier- und Pflanzen-
arten. Alle sind Teil unserer Umwelt. Und sie machen unsere Stadt spannend und lebenswert: 
Straßenbäume spenden Schatten, Parks und Wälder sorgen für saubere Luft und schaffen 
Räume für Naturerfahrung, Vögel und Fledermäuse halten Insekten in Schach, Kleingärten und 
Gewässer bereichern unsere Freizeit. Die Wissenschaft spricht bei dem, was uns die Natur bie-
tet, von Ökosystemdienstleistungen. Diese kommen allen Menschen in unserer Stadt zugute 
und obwohl sie wirtschaftlich von großer Bedeutung sind, nehmen wir sie kostenlos in 
Anspruch.

Der Schutz der biologischer Vielfalt ist eine weltumspannende Aufgabe. Eine Herausfor-
derung, der sich die Weltgemeinschaft bereits 1992 auf der Konferenz in Rio de Janeiro mit 
dem „Übereinkommen über die biologische Vielfalt“ gestellt hat. Zur Konkretisierung der Ziele 
hat die Bundesregierung 2007 die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlossen. 
Trotz großer Anstrengungen ist es bislang nicht gelungen, das Artensterben, den Verlust von 
Lebensräumen und des Genpools wirksam zu stoppen. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
gehört mit dem Klimawandel zu den Herausforderungen der Menschheit, die es in den nächs-
ten Jahrzehnten zu lösen gilt.

Und Berlin? Berlin stellt sich der nationalen Verantwortung und macht sich mit den Zielen für 
die Hauptstadt und größte Stadt Deutschlands zum Einen die Ziele der nationalen Strategie zu 
eigen. Zum Anderen setzt Berlin einen eigenen Schwerpunkt auf die Arten und Lebensräume 
mit urbanen Bezügen. Hierzu wurde ein ausführlicher Dialog mit Wissenschaft und Wirtschaft, 
Verbänden und Vereinen, Politik und Verwaltung und weiteren Verantwortlichen geführt. Dar-
auf aufbauend wird der Prozess zur Wahrung der Biologischen Vielfalt mit der Erarbeitung von 
Maßnahmen und Indikatoren zur Kontrolle der Erfolge oder der Defizite voran gebracht.

Das ausgezeichnete Potenzial Berlins als grüne Metropole ist Chance und Auftrag gleicher-
maßen. Lebensräume, Ökosysteme, Tier- und Pflanzenarten und deren genetische Ressourcen 
sollen im Einklang mit der Fortentwicklung der Stadt erhalten bleiben. Die Strategie liefert das 
Rüstzeug, um dieses Ziel nachhaltig und nachvollziehbar zu entwickeln.

Ich bin mir mit den Fachleuten einig, dass der Senatsbeschluss helfen wird, Berlin weiter als 
„grüne Metropole“ zu qualifizieren.

Ich freue mich über Ihre Mitarbeit an der Umsetzung und Fortentwicklung der Strategie im 
Großen wie im Kleinen, im Kiez und landesweit, bezogen auf Ihre Erfahrens- und Lebensräume 
im Garten, in Wald und Flur und mitten in Berlin.

Michael Müller
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt
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Biologische Vielfalt macht glücklich!

Berlin ist doch schon eine grüne Stadt! Warum brauchen wir dann noch so etwas wie eine Stra-
tegie zur biologischen Vielfalt? Ganz einfach: Dahinter steckt mehr als nur „Grünes“. Und das 
hat es in sich. Stellen Sie sich Berlin im Anzug vor: Hose, Jackett, Hut: alles Grün. Ob Sie sich in 
einem solchen Aufzug wohl fühlen, hängt allerdings nicht nur von seiner Farbe ab. Ganz wich-
tig sind auch Stoff, Schnitt und Muster. Biologische Vielfalt im grünen Gewand, das ist der 
Reichtum an Tier- und Pflanzenarten, die in unendlichen Kombinationen von Fäden, Mustern 
und Lebensgemeinschaften „Natur“ in der Stadt hervorleuchten lassen.

Die Unterschiedlichkeit der Stadtnatur fasziniert viele in Berlin und an Berlin: Am Stadtrand 
eindrucksvolle naturnahe Wald- und Gewässerlandschaften, im bebauten Bereich abwechs-
lungsreiche Grünanlagen und auch „wilde Natur“ auf Brachflächen, die mehr oder weniger 
gestalterisch gezähmt wurde. Diese Lebensraumvielfalt führt dazu, dass Berlin eine ungemein 
artenreiche Stadt ist.

Umweltpsychologen haben herausgefunden, dass Menschen die unterschiedliche Vielfalt der 
Tier- und Pflanzenarten in ihrer Umwelt durchaus wahrnehmen – selbst wenn sie die Arten 
nicht einzeln mit Namen aufrufen können. Eine Studie aus dem englischen Sheffield hat sogar 
gezeigt, dass es einen engen positiven Zusammenhang gibt zwischen dem Wohlbefinden der 
Besucher einer Parkanlage und der hier ausgebildeten biologischen Vielfalt. Damit ist nun 
auch wissenschaftlich erwiesen, was viele vielleicht schon beim Feldlerchen-Konzert auf dem 
Tempelhofer Feld erfahren haben: Biologische Vielfalt macht glücklich! Sie rechnet sich darüber 
hinaus oft auch. Viele Schweizer Unternehmen wissen das und fördern freiwillig Natur auf ihren 
Firmengeländen – weil die Pflege billiger und gut fürs Image ist und die Mitarbeiter sich freuen.

Berlin ist daher in einer glücklichen Ausgangslage: Wir haben bereits eine hohe biologische 
Vielfalt an vielen Stellen in der Stadt. Allerdings ist der Zugang hierzu in den Stadtteilen sehr 
unterschiedlich. Naturerfahrung fällt Kindern in Friedrichshain meist schwerer als in Spandau. 
Handlungsbedarf resultiert auch aus sich ändernden Rahmenbedingungen. Die Stadt wird 
dichter, Flächennutzungen wandeln sich, der Klimawandel erfordert Anpassungen, Haus-
haltmittel zur Entwicklung und Pflege grüner Räume werden allerdings immer knapper.

Vor diesem Hintergrund setzt die „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ mit ihren Themen 
deutliche Zeichen. Sie zeigt Ansatzpunkte auf, wie „Natur“ in einer modernen, lebensfreund-
lichen Metropole gefördert werden kann. Die Bausteine der Strategie nehmen bewährte Natur-
schutzziele auf. Sie gehen aber klar darüber hinaus, indem sie viele Schnittstellen zu urbanen 
Landnutzungen und zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt aufzeigen. Die Verabschiedung 
durch den Senat macht „biologische Vielfalt“ zu einem Thema für die gesamte Stadt – jenseits 
alten Ressortdenkens. Denn die „Strategie“ ist eine Einladung an alle Berlinerinnen und Berliner 
in ihrem Wirkungsbereich beizutragen, dass der Naturreichtum in Berlin gewahrt und geför-
dert wird – zur Freude und zum Nutzen von allen.

Prof. Dr. Ingo Kowarik
Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege



5

Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

Begründung, Themenfelder und strategische Ziele

Beschluss des Senats von Berlin vom 13. März 2012

Präambel
Im Bewusstsein der Bedeutung biologischer Vielfalt für die Bürgerinnen und Bürger und die 
Stadtgesellschaft Berlins,

 in Anerkennung der beispielgebenden Position Berlins als Deutscher Hauptstadt, größter 
Stadt Deutschlands und Europäischer Metropole,

 im Bewusstsein der lebenswichtigen Funktionen und Leistungen biologischer Vielfalt in 
ökologischer, ökonomischer, sozialer und kultureller Hinsicht sowie im Bewusstsein des 
Eigenwerts ihrer Bestandteile,

 ferner im Bewusstsein der Bedeutung biologischer Vielfalt für eine hohe und steigende 
Lebensqualität, insbesondere hinsichtlich ihrer Erholungsfunktion sowie ihrer direkten 
und indirekten Beiträge zur menschlichen Gesundheit,

 in Sorge darüber, dass biologische Vielfalt in ihren Bestandteilen durch zahlreiche Fakto-
ren weltweit rückläufig und auch in Berlin stark beeinträchtigt ist,

 im Bewusstsein von Auswirkungen vielfältigen Handelns auf die lokale, regionale, über-
regionale und globale biologische Vielfalt und in Anerkennung hieraus resultierenden 
Verantwortung, sich für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung biologischen Vielfalt vor 
Ort und auch darüber hinaus einzusetzen,

 im Bewusstsein, dass die Erhaltung und nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, den Einrichtungen auf Landes- und Bezirksebene 
aber ein vorbildhaftes Wirken und Handeln abzuverlangen ist,

 in dem Wunsch, bestehende Vorkehrungen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung bio-
logischer Vielfalt zu ergänzen und weiter zu entwickeln,

bekennt sich Berlin ausdrücklich zu den in der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ dar-
gelegten strategischen Zielen und verfolgt nachdrücklich deren Erreichung durch Entwicklung 
und Umsetzung geeigneter Maßnahmen.
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1  Einleitung

Mit der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ wird die Grundlage geschaffen für eine ziel-
gerichtete Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt in Berlin. Das Land Berlin trägt 
damit auch seiner Verantwortung für die globale Erhaltung der biologischen Vielfalt Rechnung. 
Nachfolgender Abschnitt skizziert den Anlass zur Entwicklung der „Berliner Strategie …“ und 
benennt die wesentlichen Gründe für die Notwendigkeit zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt sowie die Hauptursachen ihrer Gefährdung.

1.1  Warum entwickelt Berlin eine „Strategie zur biologischen Vielfalt“?

„‚Be Berlin‘ – das heißt für mich vor allem: Sei grün!“, so schreibt die chinesische Journalistin 
Lixin Jiang. [50] Und weiter berichtet sie, wie sich Besucherinnen und Besucher aus anderen Län-
dern wundern, wenn sie im Landeanflug auf Berlin so viele Bäume sehen und beim Aufwachen 
morgens Vögel hören. Berlin ist offenbar grüner als viele andere Städte – was möglicherweise 
Besucherinnen und Besuchern stärker als den Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Stadt 
auffällt. „Grün“ ist damit auch eine „Marke“, die das Bild der Stadt positiv prägt.

Biologische Vielfalt ist jedoch weit mehr als „Grün“. Es geht hierbei um den gesamten biologi-
schen Reichtum. Er beginnt mit der genetischen Vielfalt einzelner Tier- und Pflanzenarten und 
reicht über die Artenvielfalt bis hin zur landschaftlichen Vielfalt. Seit der bedeutsamen UN-
Konferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 ist „Biologische Vielfalt“ zu einem Hauptthema der 
internationalen Umweltpolitik geworden. Anlass war der sich beschleunigende weltweite 
Rückgang biologischer Vielfalt und die Einsicht, dass eine Trendwende dringend geboten ist. 
Nicht nur aus Achtung vor der in Jahrmillionen entstandenen differenzierten Vielfalt des 
Lebens, sondern auch aus einer ganz praktischen Einsicht: Das Überleben der Menschheit 
hängt von den vielfältigen Funktionen ab, die direkt oder indirekt durch die biologische Vielfalt 
gewährleistet werden. Es sind diese Ökosystemleistungen, die die Erde für den Menschen 
bewohnbar machen.

Dieser essentiellen Bedeutung biologischer Vielfalt sowie ihrer weltweiten Gefährdung wurde 
im Rahmen der UN-Konferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 erstmals besonders Rechnung 
getragen. Das dort beschlossene Übereinkommen zur biologischen Vielfalt (Convention on 
Biological Diversity – CBD) legt völkerrechtlich verbindliche Ziele zur Erhaltung, aber auch zur 
nachhaltigen und gerechten Nutzung der biologischen Vielfalt fest. Um diese Vorgaben in 
Deutschland umzusetzen, hat die Bundesregierung im Jahr 2007 eine „Nationale Strategie zur 
Biologischen Vielfalt“ (NBS) beschlossen. [15] Deutschland ist damit seiner aus Art. 6 der CBD 
resultierenden Verpflichtung nachgekommen und hat allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung biologischer Vielfalt formuliert. Die in der NBS getroffenen Aus-
sagen knüpfen an nationale wie internationale Beschlüsse, Programme und Instrumente an 
und spezifizieren diese für Deutschland. Für eine erfolgreiche Umsetzung der genannten Ziele 
und Maßnahmen bedarf es einer regionalen Konkretisierung. Dies gilt insbesondere für urban-
industrielle Lebensräume. Sie spielen in der nationalen Strategie flächenbedingt eine eher 
untergeordnete Rolle, sind aber in Stadtstaaten wie Berlin von zentraler Bedeutung.

Die „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ greift den konzeptionellen Rahmen der Natio-
nalen Strategie auf, nimmt darüber hinaus aber sehr viel genauer auf die urbanen Lebens-
räume sowie auf die zahlreichen Akteure Bezug, die den Spielraum für Natur unter großstädti-
schen Bedingungen bestimmen. Insofern weist die Berliner Strategie beispielhaft Wege auf, 
wie biologische Vielfalt in einer modernen Metropole erhalten und gefördert werden kann – 
zum Wohle der hier lebenden Menschen.
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1.2  Was ist biologische Vielfalt?

Im Übereinkommen über die biologische Vielfalt wird „biologische Vielfalt“ wie folgt definiert: 
„Biologische Vielfalt bedeutet die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, 
darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologi-
schen Komplexe, zu denen sie gehören“ (CBD, Artikel 2). Biologische Vielfalt umfasst also

 die Vielfalt innerhalb der Arten (genetische Vielfalt),
 die Vielfalt zwischen den Arten (Artenvielfalt) und
 die Vielfalt der Lebensräume und Ökosysteme.
Zur biologischen Vielfalt Berlins tragen somit alle Lebensräume und die dort lebenden Tiere 
und Pflanzen bei. Die „Berliner Strategie …“ ist daher nicht nur auf die Reste einer „ursprüng-
lichen“, unbeeinflussten Natur ausgerichtet, sondern zielt ausdrücklich auch auf die anthro-
pogen geprägten Kulturlandschaften und die spezifisch urbanen Lebensräume. Die hier leben-
den Menschen sind dabei sowohl Nutzer und Nutznießer als auch Teil der biologischen Vielfalt.

1.3  Warum ist biologische Vielfalt wichtig?

Für die Erhaltung biologischer Vielfalt sprechen zahlreiche ökologische, ökonomische, soziale, 
kulturelle und auch ethische Gründe. [55] So ist biologische Vielfalt eine wesentliche Vorausset-
zung für das Funktionieren von Ökosystemen und den damit verbundenen Ökosystemdienst-
leistungen, die für Menschen oftmals eine essentielle Bedeutung haben. [73] Hierzu gehören 
z. B. sogenannte „bereitstellende Dienstleistungen“, die eine Nutzung von Ökosystembestand-
teilen ermöglichen, beispielsweise als Nahrung, Trinkwasser, Grundlage für die Herstellung von 
Medikamenten oder als Vorbild für technische Entwicklungen durch Bionik. Zahlreiche Funkti-
onen biologischer Vielfalt haben auch eine hohe ökonomische Bedeutung. [98] So führt der 
Rückgang biologischer Vielfalt auch zu steigenden Kosten für die Gewährleistung von Funkti-
onen und Leistungen, die von gestörten Ökosystemen nicht mehr erbracht werden können. 
Beispielsweise werden mehr als 90 % aller Getreideschädlinge durch ihre natürlichen Feinde in 
Schach gehalten. Der Ersatz dieser (biologischen) Leistung durch Pestizide würde weltweit  
über 50 Mrd. Dollar pro Jahr kosten. [20] Soziale und kulturelle Gründe für die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt finden ihren Ausdruck z. B. im menschlichen Bedürfnis nach Naturerfahrun-
gen. In einer Studie [16] des BMU zum Umweltbewusstsein in Deutschland gaben 12 % der 
Befragten „Nähe zur Natur oder zu öffentlichen Grünanlagen“ als wichtigsten Einflussfaktor auf 
ein positiv wahrgenommenes Wohnumfeld an. Die „Nähe zur Natur“ stand damit an zweiter 
Stelle, noch vor Faktoren wie „Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten“ (8 %) oder „Freunde, Bekannte 
in der Nähe“ (9 %) und wurde nur durch den Faktor „Ärztliche Versorgungsmöglichkeiten“ 
(14 %) übertroffen. Auch ethisch kann begründet werden, dass biologische Vielfalt um ihrer 
selbst willen oder als Lebensgrundlage von Menschen zu schützen ist. [38] Schließlich dienen 
viele Maßnahmen zugunsten der biologischen Vielfalt zugleich auch dem Klimaschutz. Hierzu 
gehören z. B. die Renaturierung und Wiedervernässung von Feuchtgebieten [31] oder auch die 
Wiederherstellung naturnaher Gewässer.

Auch in urbanen Räumen wie Berlin haben die Leistungen biologischer Vielfalt einen hohen 
Stellenwert. So beeinflusst beispielsweise die Stadtvegetation die Lebensqualität der Men-
schen in mehrfacher Hinsicht: 

 Von besonderer Bedeutung ist die Luftreinigungsfunktion. Je stärker Städte begrünt sind, 
desto mehr Stäube und Schadstoffe werden aus der Luft „gefiltert“. [27]

 Ein größerer Vegetationsanteil wirkt auch der starken Überwärmung von Städten 
 („urbane Wärmeinseln“) und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken entge-

gen. [110] Solche Ökosystemdienstleistungen werden immer wichtiger, weil der Klimawan-
del aktuelle Risiken absehbar verstärken wird. [101] So wird auch in Berlin der Klimawandel 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu höheren Temperaturen im Jahresmittel, einer Zunahme 
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heißer Tage und wärmerer Nächte, einer Abnahme der jährlichen Niederschlagsmenge 
sowie einer Zunahme extremer Wetterereignisse und damit verbundenen erhöhten 
gesundheitlichen Risiken führen. [44] [67]

 Neben positiven Wirkungen auf die physische Gesundheit hat das Stadtgrün auch eine 
hohe Bedeutung für das psychische Wohlbefinden von Stadtbewohnern. [39] Umfragen 
zeigen, dass mit steigender biologischer Vielfalt von Grünflächen auch deren positive 

 Wirkung auf das menschliche Wohlbefinden zunimmt. [33]

Ein zusätzliches Argument für die Förderung urbaner biologischer Vielfalt ist die große Einwoh-
nerdichte in Städten wie Berlin. An keinem anderen Ort kann Natur so vielen Menschen nahe 
gebracht werden. Hieraus resultieren große Chancen für die Umweltbildung und die Herausbil-
dung von Umweltbewusstsein. [22]

1.4  Wodurch ist biologische Vielfalt gefährdet?

Biologische Vielfalt ist weltweit auf allen Ebenen gefährdet. [89] [13] Wesentliche Ursachen sind 
u. a. Nutzungsänderungen in Land- und Forstwirtschaft (z. B. Nutzungsintensivierung oder 
Nutzungsaufgabe), Ausbreitung gebietsfremder Arten, Eintrag von Schad- und/oder Nähr-
stoffen oder auch diverse Erholungsnutzungen.

Desgleichen trägt die Ausweitung von Städten als globaler Megatrend maßgeblich zum Rück-
gang biologischer Vielfalt bei. [4] So führt das Wachstum von Städten zur Umwandlung, Zer-
störung oder Zerschneidung ursprünglicher oder kulturlandschaftlicher Lebensräume. [71] 
Städte können jedoch auch sehr artenreich sein. [107] Beispielsweise kommen in deutschen 
Städten mehr Pflanzenarten als in ihrem Umland vor. [64] Allerdings sind die zahlreichen, in 
Städten vorkommenden Arten hier auch besonders stark gefährdet. So ist auch in Berlin mit 
ca. 44 % [84] ein höherer Anteil an Tier- und Pflanzenarten gefährdet als auf Bundesebene. Zur 
Gefährdung der biologischen Vielfalt in Berlin tragen insbesondere stadttypische Ursachen bei, 
etwa Überbauung oder Versiegelung von Böden, Grundwasserabsenkung, Zerschneidung von 
Lebensräumen, Erholungsdruck, Stadtbeleuchtung oder die Sanierung von Bauwerken. [84] 
Zudem gingen mit der Intensivierung der Landwirtschaft am Stadtrand wertvolle Lebens-
räume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten des Offenlandes verloren. Dennoch zeigen 
viele Beispiele, dass Tier- und Pflanzenarten auch unter urbanen Bedingungen überleben 
können. Es lohnt sich daher, die Bedingungen hierfür zu verbessern. [61]

Schließlich wirkt auch der Klimawandel auf alle Ebenen der biologischen Vielfalt. Dies führt 
einerseits zu direkten Folgen, etwa beim Vorkommen von Arten (z. B. Arealverschiebungen, 
Verringerung der genetischen Vielfalt bei bestandsgefährdeten Arten, Aussterben). Anderer-
seits kann die biologische Vielfalt auch indirekt betroffen sein, etwa durch klimawandelbedingt 
veränderte Landnutzungen (z. B. Tourismus, Verschiebung landwirtschaftlicher Zonen nach 
Norden, verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien). [54] [28] Auch in Städten wie Berlin berühren 
Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel die biologische Vielfalt, beispielsweise wenn 
eine energetische Gebäudesanierung den Lebensraum von Gebäudebrütern verändert.
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2  Konzeptioneller Ansatz, Entwicklung und Umsetzung der „Berliner 
Strategie zur Biologischen Vielfalt“

Die „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ weist beispielhaft Wege auf, wie biologische 
Vielfalt in einer modernen Metropole erhalten und gefördert werden kann – zum Wohle der 
hier lebenden Menschen. Hierzu verbindet die „Berliner Strategie …“ sowohl planerische als 
auch traditionelle Instrumente des Arten- und Biotopschutzes (z.B. das seit Jahren bewährte
 „Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm“) mit neuen strategischen Ele-
menten, die auf die Förderung biologischer Vielfalt im Einklang mit den vielfältigen urbanen 
Flächennutzungen abzielen und die Einbindung möglichst vieler Akteure der Stadtgesellschaft 
anstreben. Dabei geht es um das Bewahren wertvoller Reste ursprünglicher und kulturland-
schaftlicher Natur in Berlin ebenso wie um größere, dynamische Spielräume für die Naturent-
wicklung innerhalb aller Flächennutzungen Berlins. In Zeiten des Klimawandels muss eine vor-
ausschauende Stadtentwicklung auch gewährleisten, dass Natur nicht nur erhalten wird, 
sondern sich auch an neue Umweltbedingungen anpassen kann. Nur so können wesentliche, 
den Stadtbewohnerinnen und -bewohnern zugute kommende Ökosystem-Dienstleistungen 
gesichert werden. [24] [42] [48]

Für die Ziele und Umsetzungsperspektiven der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ 
sollen Partner aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft gewonnen werden. Die Entwicklung 
der „Berliner Strategie …“ erfolgt daher prozessorientiert und partizipativ. So wurde auf der 
Basis eines Arbeitsentwurfs [63] in einer Reihe von Abstimmungsgesprächen ein breites 
Themenspektrum mit einer Vielzahl möglicher Ziele in mehreren Schritten beraten und auf 
wesentliche Zielsetzungen konzentriert. Hieran waren Verwaltungen und Einrichtungen des 
Landes Berlin sowie Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und zivil-
gesellschaftlicher Organisationen beteiligt. Als Ergebnis dieser Abstimmungsgespräche 
umfasst die „Berliner Strategie …“ 38 übergeordnete strategische Ziele, die den vier Themen-
feldern „Arten und Lebensräume“, „Genetische Vielfalt“, „Urbane Vielfalt“ und „Gesellschaft“ 
zugeordnet sind.

Mit Blick auf die Umsetzung ist eine weitere Konkretisierung dieser strategischen Ziele durch 
Handlungsziele und daraus abgeleitete Maßnahmen erforderlich. Im Zuge dessen müssen 
Fristen und Schwellenwerte abgestimmt sowie Akteure identifiziert werden, die für die Umset-
zung der Maßnahmen verantwortlich sind oder unterstützend tätig werden können. Um einen 
größtmöglichen Umsetzungserfolg gewährleisten zu können, wird auch dieser Schritt partizi-
pativ unter Einbindung der jeweils relevanten gesellschaftlichen Akteure erfolgen.

Die „Berliner Strategie …“ setzt auf erreichbare Erfolge. Um feststellen zu können, ob und 
inwieweit die gefassten Ziele schon erreicht sind, werden bei der Weiterentwicklung der 
„Berliner Strategie …“ auch geeignete Indikatoren erarbeitet werden. Ihre Anwendung erlaubt 
die Bestätigung des „richtigen Weges“ ebenso wie ggf. notwendige Kurskorrekturen.

Die Umsetzung der „Berliner Strategie …“ erfordert gemeinsame Anstrengungen. Die öffent-
liche Hand ist dabei ebenso gefordert wie verschiedene Akteure der Stadtgesellschaft. Ange-
sichts der Haushaltssituation des Landes Berlin werden neben finanziellen Anstrengungen von 
Seiten der öffentlichen Hand und dem Engagement weiterer Partner auch zusätzliche Mittel 
einzuwerben sein – beispielsweise im Rahmen des „Bundesprogramms zur Biologischen Viel-
falt“. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Synergien mit anderen strategischen und planerischen 
Instrumenten zu nutzen, zu denen aufgrund der großen inhaltlichen Bandbreite der „Berliner 
Strategie …“ zahlreiche Berührungspunkte bestehen. Hierzu gehören beispielsweise das Land-
schaftsprogramm, die Konzepte zum Florenschutz und Biotopverbund, die Strategie Stadtland-
schaft, der Stadtentwicklungsplan Klima oder auch die Lokale Agenda 21.
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3  Strategische Ziele der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“

Die „Berliner Strategie …“ formuliert strategische Ziele, die nach ihrem inhaltlichen Schwer-
punkt vier Themenfeldern zugeordnet werden können: „Arten und Lebensräume“, „Genetische 
Vielfalt“, „Urbane Vielfalt“ und „Gesellschaft“ (vgl. Abb. 1). Dabei bestehen zwischen einzelnen 
Zielen – und auch zwischen den Themenfeldern – zahlreiche inhaltliche Verbindungen.
Nachfolgend werden die mit den vier Themenfeldern verbundenen Ziele vorgestellt und im 
Einzelnen kurz erläutert und begründet.

Arten und Lebensräume
Artenvielfalt und Verantwortung für besondere Arten (1)
Gebietsfremde Arten (2)
FFH-Lebensräume (3)
Besonders geschützte Biotope (4)
Biotopverbund (5)
Durchgängigkeit von Gewässern (6)
Naturnahe Gewässer (7)
Röhricht (8)
Grundwasser (9)
Moore (10)
Landwirtschaft (11)
Waldtypen (12)
Waldzustand und -bewirtschaftung (13)

Genetische Vielfalt
Regionale Vielfalt (14)

Erhaltung durch Nutzung (15)
Gebietseigene Pflanzen (16)

Gentechnisch veränderte Pflanzen (17)

Urbane Vielfalt
Typisch urbane Arten (18)
Urbane Wildnisentwicklung (19)
Urbane Gärten (20)
Grünflächen (21)
Private Freiflächen (22)
Biologische Vielfalt auf Firmengeländen (23)
Straßenbäume und Straßenbegleitgrün (24)
Urbane Offenlandschaften (25)

Gesellschaft
Öffentliches Bau- und Beschaffungswesen (26)

Rechtliche Regelungen und Planungsgrundlagen (27)
Umweltbildung (28-30)

Forschung (31)
Naturerleben (32, 33)

Engagement der Wirtschaft (34, 35)
Globale Verantwortung (36, 37)

Gesellschaftliches Engagement (38)

Abb. 1: Themenfelder der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ mit insgesamt 38 strategischen Zielen 

(Zielnummern in Klammern, vgl. Kap. 3.1 bis 3.4)
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3.1  Themenfeld „Arten und Lebensräume“

Berlin verfügt über eine hohe Vielfalt an Lebensräumen. Hierzu gehören Relikte der 
ursprünglichen Naturlandschaft (z. B. Moore, naturnahe Teile von Fließgewässern, 
Sölle), der historischen Kulturlandschaft (z. B. Magerrasen) und auch typisch urbane 
Lebensräume wie Bebauungsflächen, Grünanlagen und Stadtbrachen. Diese reich-
haltige Lebensraumausstattung ist eine wesentliche Voraussetzung für den hohen 
Reichtum Berlins an unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten. Die Bilanzen „Roter 
Listen“ und andere Untersuchungen veranschaulichen jedoch, dass viele Arten in 
Berlin gefährdet sind. Dies liegt häufig an einem schlechten Zustand ihrer Lebens-
räume, sodass weitere Bemühungen zur Erhaltung der Lebensraum- und Artenviel-
falt Berlins unerlässlich sind. Bei den folgenden Zielen (1-13) stehen die Lebens-
räume der Natur- und Kulturlandschaft im Vordergrund, wogegen im Themenfeld 
„Urbane Vielfalt“ die typischen städtischen Flächennutzungen angesprochen werden. 
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Ziel 1) Artenvielfalt und Verantwortung für besondere Arten
Berlin strebt an, die hohe Anzahl von Tier- und Pflanzenarten auf seinem Gebiet 
zu erhalten und dabei insbesondere die Bestände seltener und gefährdeter sowie 
anderer naturschutzfachlich bedeutsamer Arten zu sichern. Für ausgewählte Arten 
soll zudem eine Verbesserung der Bestandssituation herbeigeführt werden.

Erläuterung
In Anlehnung an die CBD und die NBS verfolgt auch die „Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt“ als übergeordnetes Ziel, die biologische Vielfalt in ihrer Gesamtheit und somit 
auch die gesamte Artenvielfalt Berlins zu erhalten. Zwar werden für das Land Berlin in den 
Artenlisten 8.260 Arten angeführt, die Gesamtzahl der tatsächlich vorkommenden Arten ist 
jedoch nicht bekannt und wird deutlich höher eingeschätzt. [84] Eine Erfolgskontrolle hin-
sichtlich des Ziels, die gesamte Artenvielfalt zu erhalten, ist somit nicht möglich. Vor diesem 
Hintergrund fokussiert die „Berliner Strategie …“ vor allem auf Ansätze zur Erhaltung natur-
schutzfachlich bedeutsamer Arten, für die weitgehend die erforderlichen Datengrundlagen 
zur Verfügung stehen. Hierzu gehören zum einen seltene wie gefährdete Arten, da ihr Verlust 
i. d. R. schwerer wiegt als der von häufigen und nicht gefährdeten Arten. [10] [25] Darüber 
hinaus kommen in Berlin zahlreiche Arten vor, die auch aus anderen Gründen als natur-
schutzfachlich bedeutsam einzustufen sind und für deren Erhaltung Berlin eine besondere 
Verantwortung trägt. Hierzu gehören besonders und streng geschützte Arten (z. B. durch 
EU-FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie oder Bundesartenschutzverordnung) ebenso wie 
die Zielarten des Biotopverbundes und des Florenschutzkonzeptes (u. a. Wiesen-Küchen-
Schelle, Gelbe Wiesenraute, Rotbauchunke, Binsenjungfer, Gemeines Blutströpfchen). 
Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang auch Arten relevant, für deren Erhaltung 
Berlin aufgrund ihrer internationalen Gefährdung oder aus arealgeographischen Gründen 
besonders verantwortlich ist. Dazu zählen z. B. Gemeine Grasnelke oder Eremit und 
Heldbock. Da nicht alle Arten unter den Bedingungen einer Großstadt erhalten werden 
können, sollen im Zuge der weiteren Konkretisierung der „Berliner Strategie …“ Prioritäten 
bei Arten und Erhaltungsmaßnahmen gesetzt werden. Die Auswahl der Arten, für die eine 
Verbesserung der Bestandssituation angestrebt wird, sollte sich dabei an der überregiona-
len Verantwortung Berlins für einzelne Arten, an der Gefährdungssituation sowie an einer 
Abschätzung der Erfolgsaussichten für die Erhaltung der ausgewählten Arten orientieren.

Ziel 2) Gebietsfremde Arten
Gebietsfremde Arten werden beobachtet, aber nur reguliert, wenn sie die biolo-
gische Vielfalt erheblich zu beeinträchtigen drohen und entsprechende Maßnah-
men nachhaltigen Erfolg versprechen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Ansätzen 
zur Vorbeugung negativer Auswirkungen gebietsfremder Arten.

Erläuterung
Gebietsfremde Arten (Neobiota) sind zu charakteristischen Bestandteilen vieler urbaner 
Lebensräume geworden und werden hier grundsätzlich akzeptiert. Allerdings können sie 
in bestimmten Situationen auch gefährdete Arten und Lebensräume beeinträchtigen, etwa 
wenn Robinien in Magerrasen eindringen. [60] Daher sollen gebietsfremde Arten beobach-
tet und etwaigen, durch sie hervorgerufenen negativen Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt entgegen gewirkt werden. Zu berücksichtigen ist, dass nur ein kleiner Teil der bei 
uns vorkommenden gebietsfremden Arten auch tatsächlich die biologische Vielfalt beein-
trächtigt („invasive Arten“). Inwieweit diese Beeinträchtigungen erheblich und somit auch 
handlungsrelevant sind, hängt neben dem Ausmaß möglicher negativer Auswirkungen auch 
davon ab, welche Schutzgüter jeweils betroffen sind. So kann z. B. das Auftreten gebiets-
fremder Arten in Gebieten, die für die biologische Vielfalt von besonderer Bedeutung sind, 
eher Anlass zu regulierenden Maßnahmen geben als ein Vorkommen dieser Arten auf natur-
schutzfachlich weniger wertvollen Flächen. Zu bedenken ist ferner, dass die Erfolgsaus-

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“
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sichten einer Bekämpfung oftmals erheblich überschätzt werden. Häufig werden Maß-
nahmen erst dann eingeleitet, wenn die jeweiligen Neobiota bereits erfolgreich etabliert 
und praktisch nicht mehr rückholbar sind. Vor dem Hintergrund allgemeiner knapper finan-
zieller wie personeller Ressourcen sollten Maßnahmen daher nur dann durchgeführt wer-
den, wenn Aussicht auf nachhaltigen Erfolg besteht. Insbesondere vorbeugenden Maß-
nahmen (z. B. entsprechende Artenwahl bei Begrünungsmaßnahmen oder auch eine mög-
liche Selbstverpflichtung von Bau- und Gartenmärkten, Baumschulen, Gärtnereien und 
Zoohandlungen zum Verzicht auf den Vertrieb invasiver gebietsfremder Arten) kommt hier-
bei eine wichtige Rolle zu. Die Entscheidung darüber, ob und vor allem welche Maßnahmen 
zu ergreifen sind, hängt somit von zahlreichen Faktoren ab und muss im Einzelfall getroffen 
werden.

Ziel 3) FFH-Lebensräume
Berlin strebt einen günstigen Erhaltungszustand seiner FFH-Lebensräume an und 
gewährleistet notwendige Managementmaßnahmen.

Erläuterung
In den 20 Berliner Natura 2000-Gebieten (15 FFH-Gebiete und 5 Vogelschutzgebiete) sind 
zahlreiche Lebensraumtypen vertreten, die in der EU Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-
Richtlinie) aufgeführt sind. An diese Lebensräume sind viele seltene und gefährdete Arten 
gebunden, die zumeist keine urbanen Ersatzlebensräume nutzen können. Da der in der FFH-
Richtlinie geforderte günstige Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume oftmals noch nicht 
erreicht ist [91], sind weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Situation erforderlich.

Ziel 4) Besonders geschützte Biotope
Berlin setzt sich für die Erhaltung von besonders geschützten Biotopen ein und 
fördert die neue Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller Biotope auf dafür 
geeigneten Flächen im Rahmen der Stadtentwicklung.

Erläuterung
Berlins besonders geschützte Biotope sind wesentliche Lebensräume für zahlreiche Tier- 
und Pflanzenarten. [46] Sie sind zudem unverwechselbare Bestandteile der Stadtlandschaft. 
Trotz ihres gesetzlichen Schutzes ist der Zustand vieler Flächen schlecht, so dass große 
Optimierungsspielräume bestehen – insbesondere außerhalb von Schutzgebieten. Da im 
Zuge der Stadtentwicklung gelegentlich besonders geschützte Biotope verloren gehen, soll 
der Spielraum für die Entwicklung neuer Lebensräume erweitert werden. So können z. B. bei 
größeren Stadtentwicklungsvorhaben neue Feuchtgebiete geschaffen und dabei Ansätze 
des Naturschutzes, des Klimaschutzes und der Siedlungswasserwirtschaft modellhaft mit-
einander verbunden werden.

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“
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Ziel 5) Biotopverbund
Berlin setzt das Berliner Biotopverbundsystem um und berücksichtigt hierbei auch 
neue Erkenntnisse über die Zielarten.

Erläuterung
Zerschneidung und Isolation von Lebensräumen sind Hauptursachen für die Gefährdung 
vieler Tier- und Pflanzenarten. Mit einem Biotopverbund nach § 21 BNatSchG soll diesen 
Gefährdungsursachen entgegengewirkt werden. So kann die Durchlässigkeit und „Trittstein-
funktion“ in vielen städtischen Flächennutzungen für Zielarten des Biotopverbunds verbes-
sert werden. Zudem können neue Zerschneidungen von Lebensräumen durch Verkehrsbau-
projekte zum Teil mithilfe der Maßnahmen des Biotopverbundes kompensiert werden. Die 
Umsetzung des Berliner Biotopverbundsystems erfolgt auf Basis der vorhandenen Grund-
bausteine (z. B. Zielartenkonzept) und ist zugunsten einer größtmöglichen Wirksamkeit des 
Biotopverbundes mit dem Land Brandenburg abzustimmen. Zudem sollen dabei nach Mög-
lichkeit auch neue Erkenntnisse über die Zielarten einbezogen werden.

Ziel 6) Durchgängigkeit von Gewässern
Berlin wird die Durchgängigkeit der Berliner Gewässer und ihrer Uferbereiche für 
aquatische, semiaquatische und bevorzugt an Gewässern lebende Organismen 
wesentlich verbessern.

Erläuterung
Die Durchgängigkeit von Gewässern ist eine wichtige Voraussetzung für deren Eignung als 
Lebensraum insbesondere für wandernde Tierarten und hat folglich auch bei der Umsetzung 
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) eine hohe Priorität. In Berlin profitieren 
hier vor allem Arten wie Fischotter, Biber oder Rapfen, die z. T. auch Zielarten für den 
Biotopverbund sind. Eine zur Förderung des Fischotters durchgeführte Verbundplanung in 
der Metropolregion Hamburg zeigt beispielhaft, dass Maßnahmen für solche Arten auch in 
urbanen Räumen sowohl aus Sicht des Artenschutzes als auch mit Blick auf eine für die 
urbane Bevölkerung gesteigerte Erlebnisqualität durch reich strukturierte Gewässerland-
schaften chancenreich sind. [8]

Ziel 7) Naturnahe Gewässer
Berlin strebt an, die Gewässergüte und -struktur seiner Still- und Fließgewässer 
mindestens soweit zu verbessern, dass flächendeckend die Gewässergüteklasse II 
sowie ein deutlich höherer Anteil naturnaher Gewässerabschnitte und Uferzonen 
erreicht werden.

Erläuterung
Die Eignung von Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen hängt maßgeblich von 
der Gewässergüte und -struktur ab. Die Gewässergüte ist darüber hinaus ein wesentlicher 
Faktor bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit, insbesondere bei der notwendigen 
wasserhygienischen Vorsorge. Eine verbesserte Gewässerstruktur trägt wiederum zu einer 
Aufwertung der Erholungseignung von Gewässern bei. Die „Berliner Strategie …“ zielt daher 
auf eine Verbesserung von Gewässergüte und -struktur gleichermaßen und greift hiermit ein 
übergeordnetes Ziel der WRRL auf, demzufolge ein „guter ökologischer und chemischer 
Zustand“ (Gewässergüteklasse II) der Oberflächengewässer erreicht werden soll. [77] [78] Auch 
wenn viele Gewässer Berlins städtisch geprägt sind, soll der Spielraum für die Entwicklung 
naturnaher Gewässer- und Uferabschnitte verstärkt genutzt werden.

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“
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Ziel 8) Röhricht
Berlin strebt an, dass mindestens ein Drittel der Uferlinien von Spree-, Dahme- und 
Havelseen wieder mit Röhricht in gutem Zustand bestanden sein werden.

Erläuterung
Röhrichte sind ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. So bieten sie zahlreichen Wirbel-
losen Fortpflanzungs- und Überwinterungsmöglichkeiten, der Vogelwelt Schlaf- und Brutplät-
ze und vielen Fischarten Laichplätze. Neben ihrer Lebensraumfunktion tragen Röhrichte auch 
maßgeblich zum Erosionsschutz sowie zur Verbesserung der Wasserqualität bei. Aufgrund ver-
schiedener urbaner Einflussfaktoren gab es in der Vergangenheit einen starken Röhrichtrück-
gang. Inzwischen haben sich Maßnahmen zur Wiederherstellung solcher Flächen als erfolgreich 
erwiesen. Daher ist eine Erweiterung der Schilfgürtel an vielen natur-nahen Berliner Uferberei-
chen aussichtsreich. Insofern muss das Berliner Röhrichtschutzprogramm fortgeführt werden. 
Die Sicherung noch vorhandener naturnaher Ufer und die Zusammenführung unterschiedlicher 
Nutzungsansprüche sollen dabei auf Grundlage von Uferentwicklungskonzeptionen erfolgen.

Ziel 9) Grundwasser
Berlin sichert eine nachhaltige Bewirtschaftung des Grundwassers, um insbeson-
dere auch grundwasserabhängige Lebensräume zu erhalten und in ihrem Zustand 
zu verbessern.

Erläuterung
Der nach WRRL geforderte gute Zustand des Grundwassers beinhaltet auch den Schutz 
grundwasserabhängiger Lebensräume. Hierzu muss gemäß Anhang V der WRRL der Grund-
wasserspiegel so beschaffen sein, dass diese Ökosysteme in ihrem Wasser- und Stoffhaushalt 
nicht signifikant geschädigt werden. Eine solche signifikante Schädigung liegt dann vor, 
wenn die Gefahr besteht, dass aufgrund einer anthropogenen Änderung des Grundwasser-
zustands der betroffene Biotoptyp als solcher nicht erhalten bleibt. [65] Die „Berliner Stra-
tegie …“ zielt daher grundsätzlich auf die langfristige Sicherung des Berliner Grundwassers 
in einem mengenmäßig und ökologisch guten Zustand.

Ziel 10) Moore
Berlin strebt an, insbesondere in Zeiten des Klimawandels wesentliche Bereiche 
seiner Moore als Feuchtgebiete und damit als Lebensraum moor- und feuchtge-
bietstypischer Arten zu erhalten. Moore wirken auch weiterhin als klimaschutz-
relevante Kohlenstoff-Speicher.

Erläuterung
Moore zeichnen sich als Lebensraum meist hoch spezialisierter und damit oftmals seltener 
und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten aus. Darüber hinaus stellen intakte Moore Kohlen-
stoff-Speicher dar, die sich positiv auf das Klima auswirken. [31] Da alle Moore und Feucht-
gebiete Berlins rechtlich geschützt sind, sind unmittelbare Beeinträchtigungen (z. B. durch 
Überbauung oder Tritt) weitestgehend ausgeschlossen. Weitaus problematischer sind Beein-
trächtigungen durch Fernwirkungen wie Grundwasserabsenkungen, Nährstoffeinträge und 
Folgen des Klimawandels. Der Erhaltungszustand der Berliner Moore ist zumeist schlecht. 
Selbst bei optimalen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen wird sich nur ein kleinerer Teil 
der Moore regenerieren können – und dies auch nur über sehr lange Zeiträume. Daher zielt 
die „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ darauf ab, zumindest den Feuchtgebiets-
charakter wesentlicher Moorbereiche zu erhalten. Hierzu sollen beispielsweise durch inten-
sive Landwirtschaft und Gewässerregulierung verursachte Beeinträchtigungen von Nieder-
moorstandorten abgewendet werden. Die Möglichkeit der Klimaabgabe für Maßnahmen 
zum Schutz der Moore wird weiterhin genutzt.

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“
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Ziel 11) Landwirtschaft
Die Berliner Landwirtschaft leistet auch in Zukunft wichtige Beiträge zur Gestal-
tung einer attraktiven und erlebnisreichen Stadtlandschaft. Hierzu übernimmt sie, 
neben der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, weiterhin Aufgaben bei der 
Pflege der Kulturlandschaft und engagiert sich vermehrt als Anbieter von Freizeit- 
und Bildungsdienstleistungen insbesondere für Kinder und Jugendliche. Berlin 
unterstützt zudem die Etablierung ausgewählter landwirtschaftlicher Nutzungen 
auf geeigneten innerstädtischen Freiflächen.

Erläuterung
Landwirtschaft verbindet zunehmend mehrere Funktionen. Neben der Erzeugung landwirt-
schaftlicher Produkte gehört hierzu die Erhaltung einer (attraktiven) Kulturlandschaft mit 
ihren charakteristischen Arten und Lebensgemeinschaften. Darüber hinaus kann die Land-
wirtschaft zur Erhaltung der genetischen Vielfalt von Nutzpflanzen und -tieren beitragen und 
zum Anbieter von Freizeitdienstleistungen und Partner sozialer Einrichtungen, insbesondere 
bei der Umweltbildung, werden. Dadurch trägt sie indirekt wiederum zur Erhaltung biolo-
gischer Vielfalt bei. Weitere Entwicklungsperspektiven bestehen bei der Pflege extensiv 
genutzten Grünlandes durch Mahd oder Beweidung in Freiräumen, die im Zuge der Stadt-
entwicklung neu kodiert werden. Das ist als kostengünstige Alternative zur herkömmlichen 
Grünflächenpflege denkbar, beispielsweise bei der Nachnutzung von Flughäfen oder in 
Stadtgebieten, in denen bauliche Strukturen aufgelockert werden. Hier besteht auch eine 
viel versprechende Schnittstelle für soziale Interaktionsangebote. Bestehende konzeptio-
nelle Ansätze sollen bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf den Metropolenraum Berlin-Bran-
denburg überprüft und durch einen Dialog zum betrachteten Thema konkretisiert werden.

Ziel 12) Waldtypen
Berlin strebt an, die Vielfalt und Attraktivität seiner Wälder durch die Entwicklung 
naturnaher und standorttypischer Mischwälder zu sichern. Hierzu werden nach-
haltig forstlich bewirtschaftete Wälder, Wälder mit einer ungestörten Naturdyna-
mik sowie Wälder, die durch historische Waldnutzungsformen geprägt sind, geför-
dert. Auch lichte Wälder und erholungswirksame Offenlandlebensräume werden 
langfristig erhalten.

Erläuterung
Wälder gehören in Berlin zu den großflächig ausgeprägten naturnahen Lebensräumen von 
Tier- und Pflanzenarten. Sie sind als Kerngebiete des Biotopverbunds für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt von großer Bedeutung. [100] Zudem sind sie wertvolle Zeugnisse der 
Natur- und Kulturgeschichte. Sie sind jedoch auch dynamische Systeme, die sich sowohl an 
aktuelle Nutzungsformen als auch an sich wandelnde Umweltbedingungen anpassen kön-
nen müssen. Hierzu zählen Stadteinflüsse ebenso wie der Klimawandel. Die Berliner Wald-
landschaften sollen nach verschiedenen Leitbildern entwickelt werden, um deren Vielfalt 
insgesamt zu erhalten. Daher sind räumliche Schwerpunktsetzungen notwendig. Neben der 
Bewahrung wertvoller Relikte ursprünglicher Naturwälder sollen auch Waldtypen erhalten 
oder wieder hergestellt werden, die durch historische Waldbewirtschaftung geprägt worden 
sind und zahlreichen seltenen und gefährdeten Arten Lebensraum bieten. Andere Leitbilder 
zielen auf eine stärkere Integration von Naturprozessen in die nachhaltige Forstwirtschaft 
sowie auf erweiterte Spielräume für die Entstehung neuartiger urbaner Waldtypen in An-
passung an die vielseitigen Stadteinflüsse.

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“



17

Ziel 13) Waldzustand und -bewirtschaftung
Die Waldbewirtschaftung erfolgt weiterhin nach den FSC- und Naturlandstan-
dards und trägt zur Verbesserung und langfristigen Erhaltung der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit der Berliner Wälder bei.

Erläuterung
Die nachhaltige Nutzung der Berliner Wälder ist eine wichtige Voraussetzung für Entwick-
lung und Bewahrung ihrer Funktionsfähigkeit. Hervorzuheben sind dabei die Schutzfunk-
tion, Lebensraumfunktion und die Erholungsfunktion. Der Holzproduktion wird hingegen 
eine nachgeordnete Rolle eingeräumt. [92] Die Zertifizierung der Berliner Wälder durch FSC 
und Naturland zeigt, dass Berlin im Hinblick auf den Umgang mit seinen Wäldern bereits 
auf einem guten Weg ist. Dennoch bestehen zahlreiche Wirkfaktoren (Grundwasserabsen-
kungen, Stoffeinträge aus der Luft, intensive Erholungsnutzung etc.), die zu teilweise erheb-
lichen Beeinträchtigungen einzelner Waldbiotope oder -bereiche führen. [46] Einen zentralen 
Ansatzpunkt zur Abmilderung dieser und anderer Beeinträchtigung sowie zur Erhaltung und 
Verbesserung der wichtigen Funktionen der Berliner Wälder – auch vor dem Hintergrund 
des Klimawandels – stellt die Umsetzung des neu entwickelten Mischwaldkonzepts dar 
(vgl. auch Strategie Stadtlandschaft Berlin).

Ziele im Themenfeld „Arten und Lebensräume“
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3.2  Themenfeld „Genetische Vielfalt“

Eine hohe genetische Vielfalt erhöht die Anpassungsfähigkeit von Arten an verän-
derte Umweltbedingungen (z. B. Klimawandel) und damit auch die Chance, dass 
die mit ihnen verbundenen Funktionen weiterhin erfüllt werden. [51] Während die 
Gefährdung von Arten und Lebensräumen gut dokumentiert ist, verläuft der Rück-
gang genetischer Vielfalt weitgehend unbemerkt. Der Schutz naturnaher Lebens-
räume leistet bereits einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der genetischen Vielfalt 
dort vorkommender Tier- und Pflanzenarten unter Einschluss von Ökotypen, die an 
besondere Standorte angepasst sind. Die Erhaltung genetischer Vielfalt als eigenes 
Themenfeld zielt daher auf den Schutz innerartlicher Vielfalt von Wild- und Kultur-
sippen, die nicht bereits durch den Schutz von Arten und Lebensräumen abgedeckt 
ist. In Anlehnung an das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD) geht es 
dabei auch darum, die genetische Vielfalt der Nutz- und Zierpflanzen und der Nutz-
tiere als kulturelles Erbe sowie als Grundlage für ihre nachhaltige Nutzung langfristig 
zu erhalten. [88] Die Erhaltung kann „in-situ“ unter natürlichen Bedingungen oder 
„ex-situ“ in speziellen Sammlungen erfolgen. 
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Ziel 14) Regionale Vielfalt
Berlin strebt an, die genetische Vielfalt traditioneller Zier- und Nutzpflanzen, tra-
ditioneller Nutztiere sowie der Wildarten von Tieren und Pflanzen, die an hiesige 
regionale Bedingungen angepasst sind, in ausreichender Menge und Qualität 
dauerhaft zu sichern und zu dokumentieren.

Erläuterung
Zahlreiche wissenschaftliche Sammlungen und andere Einrichtungen leisten bereits hervor-
ragende Beiträge zur Bewahrung der genetischen Vielfalt traditioneller Nutztierrassen und 
Pflanzensorten und auch von Wildpflanzen. Dies ist im Freiland („in situ“) und in Einzelfällen 
auch mit einer Erhaltungskultur und Vermehrung außerhalb des Freilandes („ex situ“) mög-
lich. Ein wichtiger Ansatzpunkt der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ ist die Stär-
kung und Vernetzung von Einrichtungen, die bereits über fundiertes Wissen und Erfahrung 
im Bereich der Ex-Situ-Erhaltung verfügen (z. B. Botanische und Zoologische Gärten [53]).

Ziel 15) Erhaltung durch Nutzung
Berlin strebt an, das Angebot an traditionellen Nutztierrassen und Nutzpflanzen-
sorten zur Verwendung im Freiland nachhaltig zu stärken.

Erläuterung
Eine hohe genetische Vielfalt an Nutzpflanzensorten und Nutztierrassen ist für die Sicherung 
von Ernährung und Rohstoffversorgung von grundlegender Bedeutung. Am effektivsten 
kann sie durch aktive Nutzung ihrer Bestandteile erhalten werden. Daher sollte eine mög-
lichst große Vielfalt an Nutzpflanzen und Nutztieren Verwendung finden. [93] Hierfür sind 
nicht nur die Akteure der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu gewinnen, sondern auch 
Menschen, die traditionelle Nutztiere und -pflanzen in Kleingärten oder private Samm-
lungen integrieren oder Erzeugnisse aus ihnen nutzen. 

Ziel 16) Gebietseigene Pflanzen
Berlin strebt an, in der freien Landschaft und an geeigneten Stellen auch innerhalb 
des bebauten Gebietes verstärkt zertifiziertes gebietseigenes Pflanz- und Saatgut 
bei Maßnahmen von Landschaftsbau und Landschaftspflege zu verwenden.

Erläuterung
Das heute überwiegend für Begrünungen eingesetzte Saatgut und Pflanzenmaterial ist 
zumeist gebietsfremd, da es oft aus anderen, weit entfernten Gebieten stammt. Zudem ist es 
häufig bei der Pflanzenproduktion genetisch eingeengt worden. Durch eine Ausbreitung des 
gebietsfremden Pflanzenmaterials kann die vorhandene regionalspezifische genetische Viel-
falt beeinträchtigt werden – beispielsweise durch Hybridisierung. Deshalb ist es sinnvoll, im 
naturnahen Umfeld, aber auch an geeigneten Stellen im Stadtgebiet, gebietseigenes Saat-
gut und Pflanzenmaterial zu verwenden, das auch an die regionalen Bedingungen ange-
passt ist. Entsprechendes Material ist auf dem Markt verfügbar, wobei Brandenburg bereits 
eine Herkunftssicherung durch die Zertifizierung gebietseigener Gehölze erreicht hat. Hieran 
kann in Berlin angeknüpft werden und beispielsweise bei Ausschreibungen sichergestellt 
werden, dass gebietseigenes Saat- und Pflanzgut verwendet wird. [57] [90] Um dieses Ziel 
umfassend zu erreichen, wird mit den Produzenten und Anwendern eng zusammen gearbei-
tet werden.

Ziele im Themenfeld „Genetische Vielfalt“
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Ziel 17) Gentechnisch veränderte Pflanzen
Berlin setzt sich dafür ein, dass von gentechnisch veränderten Pflanzen auf seinem 
Gebiet auch in Zukunft keine Gefährdung der biologischen Vielfalt ausgeht.

Erläuterung
Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen (GVP) und seine Folgen für die biologische 
Vielfalt werden weltweit kontrovers diskutiert. [109] [96] [76] Auf der einen Seite wird argumen-
tiert, dass der Anbau von GVP im Vergleich zum Anbau herkömmlicher Pflanzensorten posi-
tive Wirkungen auf die Biodiversität erwarten lässt, da bspw. weniger Pflanzenschutzmittel 
oder auch weniger Fläche (für gleichen Ertrag) benötigt würden. Andererseits geben zahl-
reiche Studien Grund zu der Annahme, dass der Anbau von GVP vielfältige Beeinträchtigun-
gen der biologischen Vielfalt nach sich ziehen kann. Als wesentliche Wirkungsbereiche wer-
den dabei meist die Persistenz und Ausbreitung von GVP in der Umwelt, ihre Wirkungen auf 
Nicht-Zielorganismen sowie indirekte Wirkungen durch Änderungen der landwirtschaft-
lichen Anbaupraxis diskutiert. Inwieweit tatsächlich negative Wirkungen auf die biologische 
Vielfalt auftreten können hängt von zahlreichen Faktoren ab. Hierzu gehören sowohl die 
Eigenschaften der GVP als auch die Umweltbedingungen vor Ort (z. B. Vorhandensein kom-
patibler Wildarten). Vor diesem Hintergrund muss eine Entscheidung über den Anbau von 
GVP letztlich im Einzelfall getroffen werden. Neben grundlegenden Wissensdefiziten bezüg-
lich möglicher Umweltwirkungen von GVP ist hierbei zum einen zu berücksichtigen, dass 
GVP als vermehrungsfähige Organismen häufig nicht rückholbar sind. [79] Zum anderen ist zu 
bedenken, dass so genannte GVP der zweiten und dritten Generation (z. B. Pflanzen mit aus-
geprägter Salz- oder Trockenheitstoleranz) ggf. andere Umweltwirkungen nach sich ziehen 
können als GVP der ersten Generation. [85]

Ziele im Themenfeld „Genetische Vielfalt“
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3.3  Themenfeld „Urbane Vielfalt“

Das Berliner Stadtbild wird überwiegend durch urbane Lebensraumtypen geprägt. 
Hierzu zählen in erster Linie Siedlungs- und Verkehrsflächen, Grün- und Erholungs-
anlagen und Friedhöfe, sowie Brachflächen und selbst Gebäude. Viele Lebensräume 
haben auch eine hohe ästhetische und kulturhistorische Bedeutung. So prägen bei-
spielsweise Gewässerlandschaften und bedeutende historische Parkanlagen das 
Berliner Stadtbild ebenso wie herausragende Bauwerke. In oft überraschender Fülle 
kann sich biologische Vielfalt hier entfalten, meist abhängig davon, wie die Flächen 
gestaltet, gepflegt und genutzt werden. Besonders historische Parkanlagen und alte 
Friedhöfe haben eine herausgehobene Bedeutung als Lebensraum vieler Tier- und 
Pflanzenarten. Aber auch auf begrünten Dächern, in Höfen und Gärten wachsen 
neben Kulturpflanzen viele Wildpflanzen. Vor diesem Hintergrund zielt die „Berliner 
Strategie zur Biologischen Vielfalt“ innerhalb dieses Themenfeldes auf die Erweite-
rung von Spielräumen für die Naturentwicklung in den urban geprägten Bereichen 
der Stadt. Dies hat unmittelbar positive Wirkungen auch für Menschen. Höhere 
Anteile an ökologisch aktiven Flächen verbessern Stadtklima und Luftqualität und 
damit das Wohlbefinden der Stadtbewohnerinnen und -bewohner. Hierzu trägt auch 
die Möglichkeit des Naturerlebens im unmittelbaren Wohnumfeld bei.
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Ziel 18) Typisch urbane Arten
Berlin strebt an, auch seine stadttypischen Arten zu erhalten und in ihren Bestän-
den langfristig zu sichern.

Erläuterung
Städte beherbergen eine typisch urbane Pflanzen- und Tierwelt, die an stadttypische 
Lebensräume gebunden ist. Hier entwickeln sich häufig neuartige Lebensgemeinschaften, 
zu denen auch viele aus anderen Gebieten stammende Arten gehören. [52] [61] Als gelungene 
Anpassung an urbane Bedingungen werden solche Lebensgemeinschaften grundsätzlich 
akzeptiert. Einige der heute stadttypischen Arten stammen von Sonderstandorten der 
Naturlandschaft und haben Städte als wichtige sekundäre Lebensräume besiedelt. Beispiele 
dafür sind Arten an Gebäuden und Mauern, die natürlicherweise an Felsen und Höhlen 
gebunden sind, z. B. Fledermäuse oder Gebäudebrüter wie Turmfalke und Mauersegler. 
Weitere Vogelarten besitzen ihren Verbreitungsschwerpunkt in Bebauungsflächen. [94] Wäh-
rend viele stadttypische Arten gut an urbane Flächennutzungen angepasst sind, werden 
andere zunehmend bedroht. Bei der Sanierung von Mauern und Gebäuden, insbesondere 
bei der Dachstuhl- und Fassadensanierung, sowie durch die zunehmende fugenlose Bau-
weise verlieren etwa Fledermäuse, Gebäudebrüter und Mauerfarne oft ihre Lebensräume. 
Da es bereits einige Aktivitäten zur Förderung stadttypischer Arten gibt, beispielsweise von 
Berliner Naturschutzverbänden, sollten diese Aktivitäten stärker vernetzt und Konzepte für 
prioritäre Maßnahmen entwickelt werden.

Ziel 19) Urbane Wildnisentwicklung
Berlin fördert urbane Wildnis als Erlebnisraum, als Raum dynamischer und weit-
gehend ungesteuerter Naturentwicklung.

Erläuterung
Urbane Räume sind mit ihrer hohen Gestaltungs- und Nutzungsintensität auf den ersten 
Blick das Gegenteil von Wildnis. Traditionelle Wildnisdefinitionen beschreiben Wildnis als 
einen „Raum, in dem wir jede Nutzung und Gestaltung bewusst unterlassen, in dem natür-
liche Prozesse ablaufen können, ohne dass der Mensch denkt und lenkt, in dem sich Unge-
plantes und Unvorhergesehenes entwickeln kann“. [9] Auf manchen Brachflächen hat sich 
eine neue Art urbaner Wildnis entwickelt. Aktuelle umweltpsychologische Forschungsergeb-
nisse belegen, dass Stadtbewohner urbane Wildnis gleichermaßen wie traditionelle Grün-
flächen schätzen. Die Akzeptanz von Wildnis kann zudem durch zurückhaltende Maßnah-
men erhöht werden, beispielsweise durch eine vorsichtige Erschließung oder das Offen-
halten von Teilflächen. [47] Aus ästhetischen Gründen, aber auch aus Gründen des Biotop-
schutzes ist es daher sinnvoll, auf manchen Flächen eine dauerhafte Wildnisentwicklung 
zuzulassen, die auch zu Lebensräumen für stark gefährdete Arten (z. B. Wechselkröte) führen 
kann. Dies kann z. B. im Rahmen von Artenhilfsprogrammen und des Biotopverbunds 
geschehen. Dabei können die Flächen, anders als etwa Wildnisgebiete in Kernzonen von 
Nationalparks, durchaus klein sein und auch durch Stadteinflüsse geprägt werden (z. B. Nähr-
stoffeintrag). Auch sollen sie grundsätzlich für Menschen zugänglich sein. Besonders Stadt-
brachen haben sich in der Vergangenheit als geeignete Flächen für eine solche Naturent-
wicklung erwiesen. So ist das Schöneberger Südgelände beispielsweise ein international als 
vorbildlich wahrgenommenes Modellgebiet, das veranschaulicht, wie auf einer Brachfläche 
nach einem räumlich differenzierten Leitbild eine ungestörte Wildnisentwicklung mit der 
Erhaltung attraktiver Offenlandschaften verbunden werden kann.

Ziele im Themenfeld „Urbane Vielfalt“
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Ziel 20) Urbane Gärten
Die Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner verstärken ihre Beiträge zur 
Bewahrung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. Auch neue For-
men urbanen Gärtnerns ermöglichen vielen Menschen Zugänge zur biologischen 
Vielfalt und verankern dieses Wissen damit breit in der Gesellschaft.

Erläuterung
Kleingärten tragen auf vielfältige Weise zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt bei 
und besitzen ein hohes Potenzial zur Förderung biologischer Vielfalt. Diese wird zwar von 
den Grundstücksnutzerinnen und -nutzern bei der Gestaltung und Pflege ihrer Gärten 
zunehmend ausgefüllt, ist aber noch lange nicht erschöpft. Durch eine naturverträgliche 
Pflege und Bewirtschaftung und den Anbau traditioneller Arten und Sorten können Klein-
gärtnerinnen und Kleingärtner wertvolle Beiträge zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
leisten. [19] Insbesondere neue Formen urbanen Gärtnerns, z. B. interkulturelle Gärten und 
andere innovative gärtnerisch ausgerichtete Freizeitnutzungen, können überdies dazu bei-
tragen, die Bedeutung biologischer Vielfalt einer breiteren gesellschaftlichen Basis zugäng-
lich zu machen. Angesichts des grundlegend vorhandenen Interesses von Migrantinnen und 
Migranten an Umweltthemen scheint dieser Ansatz viel versprechend. So ist die aktive Be-
teiligung an Interkulturellen Gärten letztlich auch Ausdruck eines bislang nur teilweise akti-
vierten ökologischen Engagements. [74]

Ziel 21) Grünflächen
Berlin pflegt seine öffentlichen Parkanlagen, Friedhöfe, Schulhöfe, KITA- und Sport-
freiflächen sowie Außenanlagen öffentlicher Gebäude so naturverträglich wie es 
mit deren Zweckbestimmung, Gestaltung und Nutzung sowie ihrer historischen 
und kulturellen Bedeutung vereinbar ist und fördert dadurch Spielräume für die 
Natur. Berlin strebt ferner an, diese Zielsetzung auch auf Freiflächen zu verwirk-
lichen, die im Eigentum konfessioneller oder anderer Träger sind oder durch diese 
bewirtschaftet werden.

Erläuterung
Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sowie Friedhöfe prägen vielerorts das Berliner 
Stadtbild. Sie sind zugleich wesentliche Orte der Erholung und der Naturentwicklung in der 
Stadt. Viele Anlagen sind zudem gartenkünstlerisch bedeutsam und gehören zum kulturel-
len Erbe Berlins. In oft überraschender Fülle kann sich biologische Vielfalt hier entfalten, 
meist abhängig davon, wie die Flächen gestaltet, gepflegt und genutzt werden. Besonders 
historische Parkanlagen und alte Friedhöfe haben eine herausgehobene Bedeutung als 
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. [58] Am Beispiel des Jüdischen Friedhofs in 
Weißensee wird zudem deutlich, dass das Zulassen dynamischer Naturentwicklung span-
nende Kontraste zu den kulturellen Elementen bewirkt, aber auch Anlass zu räumlich diffe-
renzierten Pflegekonzepten gibt. Die Zielsetzung der „Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt“ besteht darin, die Funktionen Berliner Grünflächen in ihrer historisch gewachsenen 
Vielfalt zu stärken und zugleich Spielräume für Naturentwicklung so weit wie möglich zu 
erweitern. Neben Parkanlagen und Friedhöfen sind hierbei auch Schulhöfe, KITA- und Sport-
freiflächen sowie Außenanlagen öffentlicher Gebäude relevant. Die hier zugrunde gelegte 
Argumentation gilt grundsätzlich auch für Freiflächen in konfessioneller oder anderer 
Trägerschaft. Berlin strebt daher an, auch auf diesen Flächen in Kooperation mit den jewei-
ligen Trägern eine naturverträgliche Pflege zu verwirklichen.

Ziele im Themenfeld „Urbane Vielfalt“
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Ziel 22) Private Freiflächen
Berlin strebt an, den Anteil an naturnah gestalteten privaten Freiflächen, insbeson-
dere Haus- und Vorgärten, Innenhöfe, Fassaden und Dächer, deutlich zu erhöhen.

Erläuterung
Viele Tier- und Pflanzenarten können durch eine verstärkte Begrünung von Bebauungs-
flächen gefördert werden. [21] Ergänzend zu öffentlichen Grünflächen kann in dicht bebauten 
Gebieten wohnumfeldnahes Grün geschaffen werden, indem Dächer, Fassaden und Höfe so 
weit wie möglich naturnah begrünt werden. Solche Maßnahmen sind auch ein wichtiger Bei-
trag zur Anpassung an den Klimawandel, weil sie die Überwärmung der Stadt mindern und 
den urbanen Wasserhaushalt positiv beeinflussen. Auch Außenanlagen an Gebäuden und 
Privatgärten können in vielen Bereichen naturnäher gepflegt werden und somit wichtige 
Beiträge für die Erhaltung biologischer Vielfalt leisten.

Ziel 23) Biologische Vielfalt auf Firmengeländen
Berlin schafft in Kooperation mit der Berliner Wirtschaft Anreize zur Erhöhung der 
biologischen Vielfalt an betriebseigenen Gebäuden und auf Firmengeländen.

Erläuterung
Über die Gestaltung von Firmengeländen und betriebseigenen Gebäuden können Unter-
nehmen neben der gestalterischen Aufwertung ihrer Grundstücke auch wichtige Beiträge 
zur Erhaltung und Entwicklung biologischer Vielfalt vor Ort leisten. Möglichkeiten bestehen 
etwa bei der Dach- und Fassadenbegrünung, der Schaffung von Wasserelementen und 
anderer naturnaher Biotope im Rahmen von Entsiegelungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
und bei der Integration vorhandener Naturelemente in die Gestaltungskonzeption. [45] An-
reize für die Gestaltung von Firmengeländen und -gebäuden nach ökologischen Gesichts-
punkten können z. B. durch die Entwicklung und Verleihung eines entsprechenden Quali-
tätslabels geschaffen werden. So verleiht die Schweizer Stiftung „Natur & Wirtschaft“ bei-
spielsweise das Qualitätslabel „Naturpark“ für naturnah gestaltete Firmenareale. [97] Neben 
der positiven Außenwirkung ist die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine 
wichtige innerbetriebliche Motivation für derartige Maßnahmen.

Ziele im Themenfeld „Urbane Vielfalt“
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Ziel 24) Straßenbäume und Straßenbegleitgrün
Berlin bewahrt und entwickelt seinen Straßenbaumbestand sowie das Straßen-
begleitgrün durch qualifizierte Pflege. Notwendige Fällungen von Straßenbäumen 
werden durch Neupflanzungen an geeigneten Orten ausgeglichen. Die Bedeu-
tung alter Bäume für das Stadtbild und als Lebensraum für viele Organismen wird 
bei der Pflege verstärkt berücksichtigt.

Erläuterung
„Grün am Straßenrand“ erhöht in vielerlei Hinsicht die Lebensqualität in der Stadt. Neben 
seinen ästhetischen und stadtklimatischen Funktionen leistet es auch wichtige Beiträge zur 
Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt. So übernehmen schon heute begrünte 
Verkehrsräume wichtige Biotopverbundfunktionen. Insbesondere Straßenbäume haben eine 
große Bedeutung für die Attraktivität von Stadtquartieren und fördern mit vielen ökologi-
schen Funktionen auch das Wohlbefinden der Stadtbewohnerinnen und -bewohner. [23] Sie 
tragen zudem wesentlich zum Image Berlins als „grünste Metropole Europas“ [11] bei. Die der-
zeitige Situation bietet aber auch zahlreiche Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen. In 
vielen Berliner Stadtquartieren sind die Straßenquerschnitte so großzügig bemessen, dass 
auf Mittelstreifen, am Rande von Gehwegen und auf Baumscheiben erhebliche Spielräume 
für eine Naturentwicklung bestehen. Biologische Vielfalt kann sich hier durch Selbstbegrü-
nung entwickeln, aber auch durch Ansaaten attraktiver Wiesen- und Saumarten aktiv geför-
dert werden. Auch sind aus verschiedenen Gründen erhebliche Anstrengungen zur nachhal-
tigen Entwicklung des Berliner Straßenbaumbestandes erforderlich. Hierzu zählen die Be-
hebung der Fehler, die beim Aufbau des Nachkriegsbestandes gemacht worden sind, der 
Abbau der bestehenden Defizite bei der Bestandespflege, die Beherrschung künftiger Her-
ausforderungen durch den Klimawandel ebenso wie die Erhöhung der derzeit knappen 
Mittel für Nach- und Neupflanzungen und für die notwendige nachhaltige Bestandespflege. 
Die geplante Stadtbaumoffensive, in der auch 10.000 Bäume gepflanzt werden sollen, ist ein 
wichtiger Schritt zur Zielerreichung.

Ziel 25) Urbane Offenlandschaften
Der besondere biologische Reichtum von Offenlandschaften wird bei der Nach-
nutzung von Teilflächen ehemaliger Verkehrsflächen wie den Flughäfen Tempelhof 
und Tegel langfristig gesichert und für die Besucherinnen und Besucher erlebbar 
gemacht.

Erläuterung
Auf den nicht mehr benötigten Berliner Flugplätzen sowie ungenutzten Bahnflächen beste-
hen große Chancen, bereits vorhandene hervorragende Naturqualitäten in die weitere 
Flächenentwicklung einzubeziehen. Durch innovative Nutzungsformen zur Offenhaltung 
von Flächen, beispielsweise durch Beweidung, können auch soziale Ziele (Naturerleben) 
mit der Förderung der biologischen Vielfalt verbunden werden. [83] Schließlich können diese 
Flächen insgesamt oder in Teilen wichtige Bausteine eines wirksamen Berliner Biotopver-
bunds sein.

Ziele im Themenfeld „Urbane Vielfalt“
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3.4  Themenfeld „Gesellschaft“

Für die Erhaltung biologischer Vielfalt besteht eine gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung. Daher sollen bei der Umsetzung der „Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt“ möglichst viele gesellschaftliche Akteure einbezogen werden – z. B. neben 
der öffentlichen Hand auch die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Ein weiterer gesellschaftlicher Aspekt der „Berliner Strategie ...“ ist mit dem Ziel 
einer hohen Qualität der Lebensbedingungen in der Stadt verbunden. Hierzu sollen 
alle Berlinerinnen und Berliner Zugang zu Naturelementen in der Stadt haben und in 
den Genuss ihrer positiven Wirkungen gelangen können. Dies gilt vor allem für Kin-
der und Jugendliche, für deren psychische und physische Entwicklung Naturerfah-
rungen besonders wichtig sind. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels ist hierbei aber auch die wachsende Rolle von Seniorinnen und Seni-
oren zu berücksichtigen. Schließlich wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Umweltwirkungen von Städten weit über die Stadtgrenzen hinaus reichen. [66] 
Eine Stadt wie Berlin trägt daher eine doppelte Verantwortung für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt: Innerhalb ihrer Grenzen und weit darüber hinaus in regionaler, 
nationaler und globaler Perspektive. 
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Ziel 26) Öffentliches Bau- und Beschaffungswesen
Das Land Berlin strebt zur Erfüllung seiner Aufgaben ein für alle Verwaltungs-
zweige verbindliches Bau- und Beschaffungswesen an, das in vorbildlicher Weise 
Standards formuliert, die auch auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt gerich-
tet sind. Kriterien mit gleicher Zielsetzung werden zudem für die Bauplanung, 
Bauvorbereitung und Baudurchführung festgelegt.

Erläuterung
Das Land Berlin kann als Auftraggeber über seine Vergabekriterien direkt Einfluss auf die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt nehmen. Notwendig ist dazu 
die Erarbeitung, Bestätigung und Fortschreibung von „ökologischen Kriterien“, wie sie das 
Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz vorsieht. Insbesondere zertifizierte Produkte 
(„Öko-Labels“) könnten bevorzugt beschafft werden (z. B. Holz aus nachhaltiger Produktion, 
Erzeugnisse des ökologischen Landbaus für Kantinen, torffreie Bodensubstrate). Mit Um-
setzung dieses Ziels nimmt das Land Berlin auch eine Vorbildfunktion für das Bau- und 
Beschaffungswesen anderer gesellschaftlicher Akteure wahr. Darüber hinaus können posi-
tive Rückwirkungen auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt weit über die Stadtgrenzen 
hinaus angenommen werden.

Ziel 27) Rechtliche Regelungen und Planungsgrundlagen
Bei der Erarbeitung oder Novellierung relevanter gesetzlicher Regelungen und 
Planungsgrundlagen werden die Ziele der „Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt“ angemessen berücksichtigt.

Erläuterung
Gesetzliche Regelungen können Handlungsspielräume für die Erhaltung und Förderung 
biologischer Vielfalt eröffnen und auch Grenzen bei beeinträchtigenden Wirkfaktoren setzen. 
Werden die entsprechenden Handlungsspielräume im Sinne der „Berliner Strategie zur Biolo-
gischen Vielfalt“ genutzt, hat dies eine nachhaltige Verankerung der Ziele in den Handlungs-
grundlagen des Landes Berlin zur Folge. Zudem sind etwaige Vollzugsdefizite bei der Umset-
zung bestehender Regelungen zu vermeiden.

Ziel 28) Umweltbildung: Biologische Vielfalt in Schulen und KITAs
Berlin wird das Thema „Biologische Vielfalt“ in den Berliner Rahmenlehrplänen der 
Schulen und im Berliner Bildungsprogramm für Kinder in Tageseinrichtungen bis 
zum Schuleintritt angemessen verankern.

Erläuterung
Kinder und Jugendliche sind für biodiversitätsbezogene Lerninhalte besonders empfänglich. 
So gab in einer Umfrage der Großteil (je nach Schultyp 85 % - 90 %) befragter Kinder und 
Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 16 Jahren an, sich eine stärkere Berücksichtigung des 
Themas Artenvielfalt / Artensterben im Unterricht zu wünschen. [37] Bei der Erarbeitung und 
Umsetzung von Bildungsinhalten sollte jedoch darauf geachtet werden, das Thema „Biolo-
gische Vielfalt“ nicht allein auf Artenvielfalt und Artensterben zu reduzieren. Auch wäre es 
sinnvoll, darauf nicht ausschließlich im Fach Biologie, „sondern seinen vielfältigen Vernet-
zungen entsprechend fächerübergreifend“ Bezug zu nehmen. [108] Die „Berliner Strategie …“ 
zielt daher auf eine entsprechende Anpassung der Rahmenlehrpläne der Schulen und des 
„Berliner Bildungsprogramms für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“. 

Ziele im Themenfeld „Gesellschaft“
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Ziel 29) Umweltbildung: Natur- und Waldkindergärten
Berlin strebt eine Erweiterung des Platzangebots in Natur(erlebnis)- und Waldkinder-
gärten an.

Erläuterung
Natur- und Waldkindergärten bieten bereits kleinen Kindern die Möglichkeit, spielerisch 
Naturerfahrungen zu sammeln. Sie stellen in dieser Hinsicht eine wichtige Ergänzung zu 
schulischen und außerschulischen Lernorten dar, die ebenfalls Naturerleben im urbanen 
Raum ermöglichen, aber sich zum Teil an andere Altersgruppen richten. Laut Bundesverband 
der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland e.V. gibt es (Stand 10. November 2009) 
zwölf Waldkindergärten in Berlin. [18] Berlin hat damit mehr Waldkindergärten als etwa die 
Flächenländer Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg oder auch der Stadtstaat Bremen, 
aber angesichts von ca. 1.800 Berliner Kindertagesstätten (Stand 2008) [1] erscheinen jedoch 
die auf Naturerleben ausgerichtete Angebote unterrepräsentiert.

Ziel 30) Umweltbildung: Umweltbildungseinrichtungen
Berlin fördert Umweltbildungseinrichtungen (einschließlich der Waldschulen) und 
verankert das Thema „Biologische Vielfalt“ in Umweltinformations-, Bildungs- und 
Erlebnisangeboten. Jede Grundschulklasse soll mindestens einmal jährlich eine 
Umweltbildungseinrichtung besuchen können.

Erläuterung
Einige europa- und deutschlandweit durchgeführte Studien lassen auf eine deutliche Diskre-
panz zwischen Begriffskenntnis einerseits und inhaltlichem Verständnis andererseits schlie-
ßen. [29] So sind die Begriffe „Biodiversität“ oder „Biologische Vielfalt“ wenigstens einem Drittel 
der Befragten geläufig, nur ein kleiner Teil jedoch verband damit die Vielfalt der Gene, Arten 
und Ökosysteme. Mit Blick auf die Erhaltung biologischer Vielfalt als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe verdeutlichen diese Umfrageergebnisse die Notwendigkeit, den Begriff „Biologische 
Vielfalt“ und seine Bedeutung noch stärker als bisher auch einer breiten Öffentlichkeit zu ver-
mitteln, etwa im Rahmen von Umweltinformations-, Bildungs- und Erlebnisangeboten. Dabei 
wird es vor allem darauf ankommen, „einen Alltagsbezug herzustellen und die biologische 
Vielfalt auch vor der Haustüre erlebbar zu machen“. [5] Zielgruppen sind die breite Öffentlich-
keit, dabei insbesondere Kinder und Jugendliche sowie einschlägige Berufsgruppen. 

Ziel 31) Forschung und Lehre
Berlin ist auch in Zukunft ein wichtiger Standort für die Biodiversitätsforschung und 
die qualifizierte Ausbildung auf diesem Gebiet. Die Expertise der Berliner Instituti-
onen wird verstärkt genutzt, um die Ziele der „Berliner Strategie zur Biologischen 
Vielfalt“ umzusetzen. Die Berliner Forscherinnen und Forscher nutzen ihre interna-
tionale Vernetzung und beteiligen sich am weltweiten Wissenstransfer, bei dem sie 
sich auch auf die in Berlin gewonnenen Erkenntnisse stützen, um einen Beitrag zur 
Lösung des globalen Problems des Rückgangs der Biologischen Vielfalt zu leisten.

Erläuterung
Berlin gilt als Wiege der stadtökologischen Forschung und des urbanen Naturschutzes. [106] [99] 
Verschiedene Berliner Forschungsinstitutionen sind im Bereich der Biodiversitätsforschung 
ausgezeichnet ausgewiesen. Die Forschung geht weit über Berlin hinaus und kann auch 
innerhalb Berlins noch stärker miteinander vernetzt werden. Es bestehen große Chancen, die 
Expertise Berliner Forschungsinstitutionen bei der Umsetzung der „Berliner Strategie zur Bio-
logischen Vielfalt“ einzubinden. Darüber hinaus kann die Biodiversitätsforschung wichtige 
Beiträge zur Erarbeitung neuer „post-2010-Ziele“beitragen. [75] Ebenso soll das große Poten-
zial der wissenschaftlichen Lehre im Interesse der „Berliner Strategie ...“ genutzt werden.

Ziele im Themenfeld „Gesellschaft“
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Ziel 32) Naturerleben: Naturerfahrungsräume
Berlin setzt sich dafür ein, dass Kinder besonders in den verdichteten Siedlungs-
bereichen wohnungsnah Naturerfahrungsräume nutzen können.

Erläuterung
Unter Naturerfahrungsräumen werden wenig gestaltete, bespielbare Freiflächen verstanden, 
auf denen Kinder und Jugendliche von ca. 6 bis 14 Jahren die Möglichkeit zu Naturerfahrung 
und eigenständiger, weitgehend unbeaufsichtigter Aktivität im unmittelbaren Wohnumfeld 
haben. [87] Naturerfahrungsräume tragen auf diese Weise in besonderem Maße zu einer 
gesunden physischen und psychischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. [34] 
Darüber hinaus bewirken sie die emotionale Bindung an Natur und fördern Kreativität, Kon-
zentrationsfähigkeit und Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder. Geeignete Standorte werden 
in Abstimmung mit den Bezirken festgelegt.

Ziel 33) Naturerleben: Mensch-Natur-Interaktionen
Berlin unterstützt Initiativen zur Förderung von naturverträglichen Mensch-Natur-
Interaktionen, vor allem für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.

Erläuterung
Das Erleben von Natur in ihrer Vielfalt und Dynamik trägt wesentlich zur psychischen und 
physischen Regeneration von Menschen bei [102] und fördert zudem die geistige und auch 
körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. [35] Jedoch haben insbesondere in 
der Innenstadt nicht alle Menschen gleichermaßen die Möglichkeit Natur zu erleben. Die 
Studie „Naturbewusstsein 2009“ [17] belegt, dass sozial benachteiligte Gruppen eine größere 
Distanz zur Natur aufweisen als andere gesellschaftliche Gruppen. Der Zugang zu biolo-
gischer Vielfalt und ihren zahlreichen positiven Effekten ist somit auch eine Frage der 
Lebensqualität in der Stadt. 

Ziel 34) Engagement der Wirtschaft: Förderung von Schutz und Erforschung
Berliner Unternehmen engagieren sich zunehmend bei der Förderung von Projek-
ten zur Erforschung und Erhaltung biologischer Vielfalt in Berlin.

Erläuterung
Zahlreiche von Nichtregierungsorganisationen, Forschungseinrichtungen oder öffentlichen 
Institutionen initiierte Projekte zur Erhaltung, Förderung und nachhaltigen Nutzung biolo-
gischer Vielfalt sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. [45] Unternehmen können hier 
als Sponsoren, aber auch durch informelle und andere Formen der Unterstützung einen 
wichtigen Beitrag leisten und gleichsam selbst davon profitieren – etwa durch eine verbes-
serte positive Außenwirkung. 

Ziele im Themenfeld „Gesellschaft“



30

Ziel 35) Engagement der Wirtschaft: Zertifizierung und Bilanzierung
In den von Berliner Unternehmen und Organisationen abgegebenen Umwelt- 
oder Nachhaltigkeitsberichten, in EMAS (= Eco-Management and Audit Scheme) – 
Zertifizierungen und in anderen aufgestellten Ökobilanzen bzw. Zertifizierungen 
(z. B. ISO 14001) werden auch die Auswirkungen der jeweiligen Produktion, der 
Produkte in ihrem Lebenszyklus oder der Dienstleistungen auf die biologische 
Vielfalt dargestellt.

Erläuterung
Die Nutzung pflanzlicher und tierischer Rohstoffe als Produktionsgrundlage oder von gene-
tischen Ressourcen für die Entwicklung pharmazeutischer Produkte, aber auch Ressourcen-
verbrauch, Bauaktivitäten, Standortentscheidungen, Entsorgung von Abfällen und Abwäs-
sern etc. durch Unternehmen beeinflussen die biologische Vielfalt. Eine entsprechende 
Berücksichtigung dieser Belange im jeweiligen Kerngeschäft, z. B. durch Integration in 
betriebliche Managementsysteme, kann die Beeinträchtigung biologischer Vielfalt vermin-
dern helfen und auch strategische Wettbewerbsvorteile schaffen, etwa durch sinkende 
Rohstoffkosten. [26] Zudem fördern solche Aktivitäten auch die Chance für eine verbesserte 
positive Außenwirkung dieser Unternehmen.

Ziel 36) Globale Verantwortung: Auslandsinvestitionen
Berliner Unternehmen und Kreditinstitute gewährleisten bei Auslandsinvestitio-
nen die Einhaltung internationaler und deutscher Umweltstandards und berück-
sichtigen darüber hinaus soziale Mindeststandards.

Erläuterung
Deutsche Unternehmen sind traditionell stark im Ausland vertreten. Die hiermit verbunde-
nen Investitionen und Tätigkeiten sind prinzipiell an die Einhaltung von Umwelt- oder auch 
sozialen Standards gebunden. In beiden Bereichen sind jedoch immer wieder massive Ver-
stöße festzustellen, [41] die u. a. auch zu erheblichen Beeinträchtigungen biologischer Vielfalt 
führen und für die jeweiligen Unternehmen gleichzeitig das Risiko bedeuten, im Zuge eines 
wachsenden Drucks von Finanzmärkten, Politik und Öffentlichkeit ökonomisch bedeutsame 
Reputationsverluste hinnehmen zu müssen. Die Umsetzung dieses Ziels soll in enger Zusam-
menarbeit mit beteiligten Unternehmen, der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Forschung, dem „Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanz-
instituten e.V.“ (VfU e. V.) und der deutschen Dependance der „UNEP FI“ (United Nations 
Environmental Programme – Finance Initiative) erfolgen.

Ziele im Themenfeld „Gesellschaft“
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Ziel 37) Globale Verantwortung: Natur- und sozialverträgliche Importe
Berlin strebt an, insbesondere zum Schutz der biologischen Vielfalt in den jeweili-
gen Ursprungsländern, den Anteil importierter Naturstoffe und -produkte aus 
natur- und sozialverträglicher Nutzung und Produktion deutlich zu erhöhen.

Erläuterung
Ein überwiegender Anteil der in Deutschland konsumierten Güter wird importiert oder 
zumindest aus importierten Rohstoffen gefertigt. Der Rohstoffabbau oder die Herstellung 
dieser Güter führt dabei häufig zu erheblichen direkten und indirekten Beeinträchtigungen 
der biologischen Vielfalt in den Ursprungsländern. Eine entsprechende Steuerung der Nach-
frage zugunsten von Gütern aus natur-, aber auch sozialverträglicher Produktion kann somit 
wesentlich zur Erhaltung biologischer Vielfalt weltweit beitragen. Die Umsetzung dieses Ziels 
erfordert das Zusammenwirken aller Akteure der Berliner Gesellschaft, wobei die öffentliche 
Hand z. B. durch eine entsprechende Ausrichtung ihres Bau- und Beschaffungswesens 
(vgl. Ziel 27) eine Vorreiterrolle übernehmen kann.

Ziel 38) Gesellschaftliches Engagement
Berlin fördert verstärkt das gesellschaftliche Engagement seiner Bewohnerinnen 
und Bewohner für die Bereiche Naturschutz und Umweltbildung.

Erläuterung
Das gesellschaftliche Engagement Ehrenamtlicher trägt maßgeblich zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt bei und fördert überdies vielfältige Angebote zum Naturerleben in Berlin. 
Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen (Demographischer Wandel, 
Bedeutungszuwachs von Bildung, zunehmende ökonomische Unsicherheit) [30] steht der 
ehrenamtliche Naturschutz vor neuen strukturellen Herausforderungen. Daher besteht ein  
wichtiges Handlungsfeld darin, das gesellschaftliche Engagement von Naturschützern zu 
stärken und durch „Serviceleistungen“ zu unterstützen, etwa durch den Ausbau des Umwelt-
kalenders zu einem Stadtnaturportal, als zentralem Instrument zur Bündelung der Aktivitä-
ten und Informationen des ehrenamtlichen Naturschutzes. 

Ziele im Themenfeld „Gesellschaft“



32

4  Erläuterung von Begriffen und Abkürzungen

Art Im Sinne des biologischen Artbegriffs (Spezies) eine Fortpflanzungsgemeinschaft, die von 
anderen Lebensgemeinschaften durch Fortpflanzungsbarrieren reproduktiv isoliert ist. [6]

Artenvielfalt Vielfalt von Arten in einer Lebensgemeinschaft (auch als Artendiversität bezeichnet); i. d. R. 
wird dabei nicht nur die Artenzahl sondern auch die relative Häufigkeit der Arten berück-

 sichtigt. [86]

BfN Bundesamt für Naturschutz (Sitz in Bonn) – wissenschaftliche Bundesbehörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Umwelt; Naturschutz und Reaktorsicherheit ( BMU)

Biodiversität siehe  Biologische Vielfalt

Biologische Vielfalt Nach dem Übereinkommen über die Biologische Vielfalt ( CBD) umfasst Biologische Vielfalt 
(Biodiversität) die Vielfalt der Ökosysteme und Lebensräume, die  Artenvielfalt (hierzu zählen 
neben Pflanzen und Tieren auch Mikroben und Pilze) und die Vielfalt an genetischen Informati-
onen, die in den Arten enthalten sind ( genetische Vielfalt). [12]

Biotop Lebensraum mit charakteristischen Standort- und Strukturmerkmalen, in dem bestimmte 
Pflanzen und Tiere eine Lebensgemeinschaft bilden. [46]

Biotoptyp Gleichartige Biotope innerhalb eines abgegrenzten Naturraumes; im Unterschied hierzu 
bezieht sich der Begriff  Biotop stets auf einen konkreten Ort. [46]

Biotopverbund Ansätze zur Sicherung oder Wiederherstellung der räumlichen und funktionalen Beziehungen 
in Natur und Landschaft, mit dem Ziel, den Austausch von Tieren, Pflanzen, Lebensgemein-
schaften und Lebensräumen langfristig zu fördern. [49]

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Sitz in Bonn und Berlin)

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Oktober 2011 (BGBl. I S. 1986) 
geändert

CBD Convention on Biological Diversity (Übereinkommen über die  Biologische Vielfalt) – ein 1992 
in Rio de Janeiro im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwick-
lung beschlossenes Abkommen mit dem Ziel, die  biologische Vielfalt zu schützen, ihre 
Bestandteile nachhaltig zu nutzen sowie einen gerechten Vorteilsausgleich bei der Nutzung 
der  genetischen Vielfalt zu gewährleisten.

EMAS “Eco-Management and Audit Scheme” – europäisches Umweltmanagementsystem, an dem alle 
Organisationen (Unternehmen, Behörden, Vereine) unabhängig von ihrer Größe und Branche 
teilnehmen können, um ihre Umweltleistung zu verbessern; rechtliche Grundlage ist die „Ver-
ordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung“. [36]

EU Europäische Union

Ex-situ-Erhaltung Arterhaltung nicht am natürlichen Standort, sondern in Gefangenschaft oder Kultur [86]

Feuchtgebiet Auch Feuchtbiotop, ist ein Gebiet im Übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten 
Ökosystemen (ganzjähriger Wasserüberschuss). In ihm können Sümpfe, Moore, Bruchwälder, 
Feuchtwiesen, Auen, temporäre oder Kleingewässer vorherrschen. [86] Eine allgemein akzeptier-
te Definition des Begriffs „Feuchtgebiet“ existiert allerdings nicht.

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kosystem
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FFH-RL Europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (RL 92/43/EWG) [82] – zielt auf die Sicherung der 
Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen im europäischen Gebiet (Art. 2, Abs. 1), wobei sowohl für Lebensräume als auch 
Arten jeweils der  günstige Erhaltungszustand zu bewahren oder wiederherzustellen ist 

 (Art. 2, Abs. 2); wesentlicher Ansatzpunkt hierzu ist nach Art. 3 die Schaffung eines kohärenten 
europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ( Natura 2000), welches auch 
die aufgrund der EU-Vogelschutzrichtlinie ( Vogelschutzrichtlinie) ausgewiesenen Vogel-
schutzgebiete umfasst.

Flächen- Auch Flächenverbrauch, ist die erstmalige Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungen
inanspruchnahme  und Verkehr, die vorher anderen Nutzungsarten vorbehalten waren. 
 Der Zuwachs dieser Siedlungs- und Verkehrsfläche („SuV“) geht vornehmlich zu Lasten land-

wirtschaftlicher und naturnaher Flächenanteile, die in ihrer Funktion oft unwiderruflich ver-
loren gehen. Zum unmittelbaren Flächenverbrauch kommen noch weitere qualitative Beein-
trächtigungen, beispielsweise durch ð Versiegelung, durch Zerschneidung und Fragmentie-
rung, durch Einschränkung der biologischen Vielfalt und der Erholungsfunktion oder durch 
Abnahme der Siedlungsdichte. 

 Nach der Definition zählen zur Siedlungs- und Verkehrsfläche [2] Gebäude- und gebäudebezo-
gene Freiflächen, Betriebsflächen (ohne Abbauland), Erholungsflächen (z. B. Sportanlagen, 
Parks und Grünanlagen), Friedhöfe, Verkehrsflächen (z. B. Straßen, Wege, Plätze, Schienenver-
kehrsanlagen, Flughäfen). ‚Siedlungs- und Verkehrsfläche‘ und ‚versiegelte Fläche‘ können nicht 
gleichgesetzt werden, da in die Siedlungs- und Verkehrsfläche auch unbebaute und nicht ver-
siegelte Flächen eingehen. 

 Statistisch wird die Flächeninanspruchnahme als gleitender Vierjahresdurchschnitt in Hektar 
pro Tag (ha/d) berechnet. Eines von sieben prioritären Handlungsfeldern in der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung aus 2002 ist die Minderung der Flächeninan-
spruchnahme. Ziel ist es, diesen Wert bis zum Jahr 2020 auf unter 30 ha/d zu reduzieren (aktu-
ell: Vierjahresdurchschnitt 2006 bis 2009 = 94 ha/d). Im Jahr 2006 entfielen auf jeden Bundes-
bürger etwa 564 m2 Siedlungs- und Verkehrsfläche. [14] [103] [104]

FSC Forest Stewardship Council – internationale Nichtregierungsorganisation, die eine ökologisch, 
ökonomisch und sozial nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem FSC-Label zertifiziert. [32]

Gebietseigen Pflanzen werden als gebietseigen bezeichnet, wenn sie aus Populationen einheimischer 
 Sippen stammen, die sich in einem bestimmten Naturraum über einen langen Zeitraum in viel-

fachen Generationsfolgen vermehrt haben und sich deshalb von Populationen der gleichen 
Art aus anderen Naturräumen genetisch unterscheiden. [57]

Gebietsfremd Eine Art ist gebietsfremd (auch „nichteinheimisch“), wenn sie im jeweiligen Bezugsraum natür-
licherweise nicht vorkommt sondern nur infolge direkter oder indirekter Einflussnahme von 
Menschen dorthin gelangt oder aus solchen Arten entstanden ist. [60]

Genetische Vielfalt Mannigfaltigkeit (Diversität) des Genoms oder der Genotypen einer Population [86]

Gewässergüte Die Gewässergüte (auch Wassergüte, Wasserqualität oder Gewässerqualität) bewertet die phy-
sikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Gewässers. Im Allgemeinen 
werden vier Wassergüte-Klassen unterschieden, von „kaum verunreinigt“ (I) bis „sehr stark ver-
unreinigt“ (IV). [69] [70]

Gewässerstruktur Räumliche und materielle Differenzierungen des Gewässerbetts und seines Umfeldes [70]; je 
vielfältiger die Gewässerstruktur ist, desto mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind vor-
handen. 
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Günstiger Nach Art. 1, lit. e) der  FFH-RL wird der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums
Erhaltungszustand  dann als günstig erachtet, „wenn

 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, 
beständig sind oder sich ausdehnen und

 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktio-
nen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden und

 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) 
günstig ist.“

 In Hinblick auf Arten liegt nach Art. 1, lit. i) ein günstiger Erhaltungszustand dann vor, „wenn
 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art 

ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und 
langfristig weiterhin bilden wird, und

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit ver-
mutlich abnehmen wird und

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhan-
den sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.“

GVP Gentechnisch veränderte Pflanze

Hybridisierung Kreuzung zwischen zwei Sippen, die reproduktiv nicht vollständig voneinander isoliert sind; 
z. B. Kreuzung einer Kulturpflanzensorte mit einer verwandten Wildpflanzenart. [95]

Indikator Hilfsgröße (Vorkommen bestimmter Arten, wirtschaftliche Kenngrößen etc.) zur Beschreibung 
oder Bewertung von Zuständen oder Veränderungen 

In-situ-Erhaltung Arterhaltung am natürlichen Standort [86]

Invasive Art Nichteinheimische ( gebietsfremde) Art, deren (massives) Auftreten mit negativen Folgen für 
die  biologische Vielfalt verbunden sein kann. [60]

KITA „Kindertagesstätte“, hier: alle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bis zum Schuleintritt

Moor Nasse Lebensräume, die von ständigem Wasserüberschuss aus Niederschlägen oder dem 
Mineralbodenwasser abhängig sind. Der durch die Überstauung verursachte Sauerstoffmangel 
führt zu einem unvollständigen Abbau pflanzlicher Reste, die im Laufe von Jahrtausenden oder 
Jahrhunderten als Mudden (untere Schichten) und Torf abgelagert worden sind. [56]

Natura 2000 Zusammenhängendes europäisches Netzwerk von Schutzgebieten, das nach Maßgaben 
 der  FFH-RL errichtet wird und auch die nach Richtlinie 79/409/EWG ( Vogelschutzrichtlinie) 

ausgewiesenen Vogelschutzgebiete umfasst. Die Errichtung des Schutzgebietsnetzes zielt auf 
Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt in der Europäischen Union.

Naturerfahrungsraum Wenig gestaltete, bespielbare Freiflächen, auf denen Kinder und Jugendliche im Alter von 
 ca. 6 – 14 Jahren die Möglichkeit zu Naturerfahrung sowie eigenständiger, spontaner und weit-

gehend unbeaufsichtigter Aktivität im unmittelbaren Wohnumfeld haben. [43] Kennzeichnende 
Merkmale von Naturerfahrungsräumen sind dabei „Naturnähe“, „freie Erlebbarkeit“ und „eigen-
ständige Naturbegegnung“. [87]

NBS Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt; Beschluss der Deutschen Bundesregierung 
 vom 7. November 2007

Neobiota Arten, die nur mit direkter oder indirekter Unterstützung von Menschen in ein Gebiet gelangt 
oder aus solchen Arten entstanden sind. Neben nichteinheimischen Arten oder Unterarten 
zählen z. B auch gezüchtete oder gentechnisch erzeugte Kultursippen und gebietsfremde Her-
künfte einheimischer Arten zu den Neobiota. [59]
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Ökosystem- Güter und Leistungen, die dem Menschen durch Ökosysteme bereitgestellt werden. Hierzu
dienstleistung gehören Basisdienstleistungen (z. B. Bodenbildung, Primärproduktion durch Photosynthese), 

Versorgungsdienstleistungen (z. B. Nahrung, Trinkwasser), Regulationsdienstleistungen 
 (z. B. Schutz vor Unwettern und Hochwasser, Bestäubung von Kulturpflanzen) und kulturelle 

Dienstleistungen (z. B. Erholung). [3]

Persistenz hier: Fähigkeit einer gentechnisch veränderten Pflanze ( GVP), dauerhafte Bestände zu bilden, 
die nicht mehr von der Diasporenzufuhr durch den Anbau der GVP abhängig sind. [62]

Population Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden und räumlich 
oder zeitlich von anderen Populationen dieser Art getrennt sind. [40]

Rasse Taxonomische Kategorie unterhalb der Art (auch Unterart, Subspezies); Rassen sind Populatio-
nen einer Art, die sich in ihrem Genbestand und somit auch in ihrer Merkmalsausprägung von 
anderen Populationen derselben Art so deutlich unterscheiden, dass eine taxonomische 
Abtrennung gerechtfertigt ist. [7]

SenStadt Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (ab Dezember 2011: Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt Berlin)

Sippe Organismengruppe beliebiger Ranghöhe, die durch gemeinsame verwandtschaftliche Bezie-
hungen von anderen Organismengruppen abgegrenzt ist. [7]

Sorte Variante einer Kulturpflanzenart, die sich durch morphologische oder physiologische Eigen-
schaften von anderen Sorten innerhalb der gleichen Art unterscheidet und diese Merkmale 
auch bei geschlechtlicher oder ungeschlechtlicher Vermehrung beibehält. [7]

Sumpf Unscharf definierter Begriff für terrestrische Lebensräume mit mindestens zeitweise stark 
 vernässtem, schlammigem Boden mit stehendem Wasser, ohne dass – im Unterschied 
 zum  Moor – eine Torfbildung einsetzt [86]

Trittstein Inselhafte Biotope, die einer Population als Zwischenstationen bei der Ausbreitung über 
 größere Entfernungen dienen. In dieser Funktion können Trittsteine wichtige Bestandteile 

eines  Biotopverbunds bilden. [86]

UNEP FI United Nations Environment Programme Finance Initiative – Kooperation zwischen dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen und dem Finanzsektor mit dem Ziel, Umweltaspekte in die 
Dienstleistungen des Finanzsektors zu integrieren.

Urban Sich auf Räume beziehend, die durch die Baustruktur größerer Städte charakterisiert werden; 
wie urbane Räume konkret abzugrenzen sind (z. B. politische Grenzen, Siedlungskanten, Bevöl-
kerungsdichte), ist von der zugrunde liegenden Fragestellung abhängig. [72]

Versiegelung Versiegelte Flächen sind Siedlungsbereiche, die durch Bebauung, Pflasterung, Asphaltierung 
usw. weitgehend wasserundurchlässig geworden sind. Diese Bodenversiegelung wirkt sich 
u. a. negativ auf den natürlichen Wasserhaushalt aus (z. B. Abflussengpässe und Überschwem-
mungen bei Starkregen). Zudem wärmen sich insbesondere dunkle versiegelte Flächen im 
Sommer stark auf. Je höher der Versiegelungsgrad des Bodens, desto stärker sind auch die 
negativen Wirkungen. 

 Die Siedlungs- und Verkehrsflächen ( Flächeninanspruchnahme) sind nur zu etwa 46 % 
 versiegelt, d. h. die versiegelte Fläche innerhalb dieser Flächenkategorie umfasst bundesweit 

etwa 22.000 km² (= ca. 6 % des Bundesgebietes). [14]

VfU e. V. Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V. (Sitz in Augsburg) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Individuum
http://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
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Vogelschutzrichtlinie  EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) [81] zur Erhaltung sämtlicher im europäischen Gebiet 
der Mitgliedstaaten heimischen wildlebenden Vogelarten. Zentrale Ansatzpunkte sind nach 
Art. 3 (2) die Einrichtung von Schutzgebieten (siehe auch  Natura 2000), die Pflege und 
Gestaltung von Lebensräumen sowie die Wiederherstellung und Neuschaffung von Lebens-
stätten. 

WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) [80] – zielt auf die Vermeidung einer weite-
ren Verschlechterung sowie den Schutz und die Verbesserung des Zustands der aquatischen 
Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im 
Hinblick auf den Wasserhaushalt (Art. 1, lit. a). Darüber hinaus strebt die Richtlinie die Förde-
rung einer nachhaltigen Wassernutzung, einen stärkeren Schutz und eine Verbesserung der 
aquatischen Umwelt, den Schutz des Grundwassers sowie die Minderung der Auswirkungen 
von Überschwemmungen und Dürren an (Art. 1, lit. b-e). 

Zielart Art, deren Erhaltung vorrangig angestrebt wird, um damit auch die Erhaltung anderer im 
Gebiet vorkommender Arten zu fördern (z. B. Zielarten des Berliner Biotopverbundsys-
tems) [86]
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